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A 2/61 
A 3/61 
B 2/61 
B 5/61 
w 2/61 

1. 9. 1964 Beginn 
der Lehrveranstaltungen 

Für alle Gruppen: 

20. 12. 1964- 2. 1. 1965 Winterferien 
7. 2. 1965-20. 2. 1965 Fernstudienkurse, Studien- oder 

16. 4.1965-20. 4.1965 
5. 6. 1965- 8. 6. 1965 
5. 7. 1965-25. 7. 1965 

Exkursionszeit 
Osterferien 
Pfingstferien 
Studien-, Praktikums- oder 
Exkursionszeit 

Unterrichtsfreie Tage: 

Mittwoch, 7. 10. 1964, Tag der Republik 

Sonnabend, 31. 10. 1964, kirchlicher Feiertag 

Mittwoch, 10. 11. 1964, kirchlicher Feiertag 

Sonnabend, 1. 5. 1965, Kampftag der Werktätigen 

Sonnabend, 8. 5. 1965, Tag der Befreiung 
Donnerstag, 27. 5. -1965, kirchlicher Feiertag 

Donnerstag, 1. 6. 1965, Tag des Kindes (nur für Gruppen, die Pionier
arbeit leisten) 

Sonnabend, 12. 6. 1965, Tag des Lehrers 

Exkursionen usw. werden von den Fachrichtungsleitungen selbständig geplant 
und bekanntgegeben. Zur Zeit liegen folgende Termine vor: 

W 1/1, B 1/ i 

A 1/1, B 3/1, B 4/1 

A 6/3, W 4/3 

A 1/2, W 1/2 
W3/3 
A 1/2, W 1/2 

A 1/3, W1/3 

W1/3 
A 1/3 

24. 8. - 5. 9. 1964 

1.9.- 9. 9. 1964 

14. 9.-24. 9. 1964 

5. 4. - 8. 4. 1965 
11. 9.-18. 9. 1964 

5.7.1965 
6. 7.-10. 7. 1965 

15. 2.-16. 2. 1965 

17. 2.-20. 2. 1965 
18. 5.-21. 5. 1965 

29. 6. 1965 
28.6. 1965 

künstlerisches Praktikum 
Geographie 

Geographie 

Kunsterziehung N aumburg-Erfurt 
Geographie 
Dresden 
Kunsterziehung Schwerin-Güstrow
Halle 
Kunsterziehung Wei[jwasser 
(je 30 Studenten) 
Kunsterziehung Berlin 
Quedlinburg- Gernrode- Halber
stadt 
Kunsterziehung Hellerau 
Kunsterziehung Hellerau 
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Aus der Geschichte des Pädagogischen Instituts 
.. Karl Friedrich Wilhelm Wander11 

Das Pädagogische Institut "Karl Friedrich Wilhelm Wander" wurde im Sep
tember 1953 gegründet. Seine Arbeit und seine Erfolge sind eng verbunden 
mit der Entwicklung des ersten deutschen Friedensstaates, der Deutschen 
Demokratischen Republik. Mit der Erdchtung der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
und der Durchführung des 1. Fünfjahrplanes begann die sozialistische Phase 
der revolutionären Umwälzung, in der zunächst die Grundlagen des Sozialis
mus geschaffen werden mufjten. Die Lösung dieser Aufgabe erforderte auch 
eine bedeutende Erhöhung des Niveaus der Arbeit an den Schulen und da
mit eine verbesserte Lehrerbildung. Das Ministerium für Volksbildung be
schlofj deshalb, die Ausbildung von Fachlehrern für die Klassen 5 bis 8 so
wie 9 und 10 der entstehenden Zehnj~hresschulen neu zu gestalten. Nach 
dem Vorbild der Sowjetunion wurden 1953 in Dresden, Leipzig, Mühlhausen, 
Erfurt, Halle und Güstrow Pädagogische Institute mit Hochschulcharakter ge
schaffen. 

Das Pädagogische Institut Dresden begann seine Arbeit mit der Ausbildung 
von Lehrern für die Fächer Geschichte und Geographie. Da die Schule drin
gend Fachlehrer brauchte, war das Studium zunächst auf zwei Jahre be
schränkt. Im September 1953 wurden 242 Studenten immatrikuliert, für 
deren Ausbildung 18 Lehrkräfte zur Verfügung standen. Obwohl grofje All
fangsschwierigkeiten zu überwinden waren, konnten durch aufopferungsvolle 
Arbeit gute Leistungen erzielt werden. Das junge Institut erhielt dabei wert
volle Unterstützung von Hochschulen und Universitäten unserer Republik und 
von Lehrerbildungseinrichtungen sozialistischer Bruderländer. Im ersten Jahr 
wurde das Institut von den hervorragenden sowjetischen Pädagogen Ogorod
nikow und Petuchow besucht und erhielt wichtige -Hinweise. Enge Ver
bindungen zu Pädagogischen Instituten der Sowjetunion 'und der CSSR haben · 
seitdem wesentlich zur Entwicklung unseres Institutes beigetragen. · 

Zum Tag des Lehrers 1954 wurde dem Pädagogischen Institut Dresden für 
seine erfolgreiche Arbeit vom Ministerium für Volksbildung der Deutschen 
Demokratischen Republik der Name des fortschrittlichen bürgerliCh-demo
kratischen deutschen Pädagogen Karl Friedrich Wihlhelm Wander verliehen. 
Im Jahre 1956 begann eine neue Periode in der Entwicklung unserer Repu
blik. Nachdem die Grundlagen des Sozialismus geschaffen waren, wurde der 
Kampf um den Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse die Haupt
aufgabe bei der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Perspektive des Päd
agogischen Institutes war nunmehr seine Entwicklung zu einer sozialistischen 
Lehrerbildungsstätte. Am Institut begann eine hartnäckige, systematische Ar
beit zur Erhöhung des gesamten Niveaus. Die Studien- und Lehrtätigkeit 
konnte intensiver und wirkungsvoller gestaltet werden; die Erziehungsarbeit 
wurde besonders nach dem XX. Parteitag der KPdSU beweglicher und über
zeugender und beim Lehrkörper setzte die mit der eigenen Qualifizierung 
und Lehrtätigkeit verbundene Forschungsarbeit ein. Gleichzeitig wurde die 
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gesamte Lehrerbildung durch unseren Staat weiter ausgebaut und unser 
Institut in diesem Prozelj groljzügig erweite.rt. So wurde 1955 die dreijährige 
und 1958 die vierjährige Ausbi1dung eingeführt. Von 1955 bis 1958 wurden 
die Lehrstühle Kunsterziehung, Mathematik, Physik, R,ussisch und Deutsch 
eingerichtet. Das Institut übernahm am Pohlandplatz und in Wachwitz neue 
Objekte und wurde ab 1957 durch umfangreiche Neubauten im Anschlulj an 
den zentralen Standort in der Wigardstralje fortlaufend vergröljert. Bis 1960 
stieg die Zahl der immatrikulierten Studenten auf das Sechsfache und die der 
Lehrkräfte auf mehr als das Neunfache. Durch den Aufbau der zehnklassigen 
polytechnischen Oberschule nach dem V. Parteitag der SED wurde es not· 
wendig, den Schulen möglichst schnell politisch erfahrene und aktive Kader 
zuzuführen. Im Herbst 1959 wurden darum zweijährige Sonderkurse für 
politisch und fachlich bewährte Werktätige oder Angehörige der bewaffneten 
Formationen eingerichtet, deren Ausbildung nach dreijährigem FernstuJium 
während ihres Einsatzes in der SchulE: abgeschlossen wird. Gleichzeitig ent· 
standen noch andere Formen des Studiums für Werktätige. 
Nachdem es am 13. August 1961 gelungen war, die Revanchepolitik der west
deutschen Imperialisten zu durchkreuzen und den Frieden zu retten und 
nachdem in der Deutschen Demokratischen Republik die sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse gesiegt hatten, wurde der umfassende Aufbau des Sozia
lismus zur entscheidenden Aufgabe. Damit trat auch das Pädagogische Institut 
in eine neue Entwicklungsphase, in der die allgemein notwendige Erhöhung 
des Bildungsniveaus eine grundlegende Verbesserung der Lehrerbildung er
fordert. Die SED-Parteiorganisation des Instituts orientierte die Arbeit dar
auf, das Institut zum politisch-pädagogischen Zentrum des Bezirkes Dresden 
zu entwickeln und die Arbeit auf allen Gebieten so zu gestalten, dalj das 
Institut in der Republik mit an vorderster Stelle steht und die Überlegenheit 
der sozialistischen Lehrerbildung überzeugend demonstriert. Bei der Verwirk
lichung dieser Aufgabe wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt gute Erfolge er
zielt. Die Qualifizierung des Lehrkörpers machte erhebliche Fortschitte.l Das 
wissenschaftliche Ansehen des Institutes nahm durch mannigfaltige Publi
ll;ationstätigkeit der· Mitarbeiter und zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen, 
die die Beachtung namhafter Wissenschaftler unserer Republik und des sozia· 
listischen Auslandes fanden, erheblich zu. Es gelang, die Studenten aktiver 
in die Arbeit zur Entwicklung der Lehrerbildung einzubeziehen und sie in 
wissenschaftlichen Zirkeln zum Teil unmittelbar an die Forschungsarbeit der 
Lehrkräfte heranzuführen. Die Einheit von fachlich-theoretischer und schul
praktischer Ausbildung konnte gefestigt und vertieft werden. Bei der Durch
selzung der schöpferischen, selbständigen Arbeit von Studenten und Lehr
kräften konnten Erfolge erzielt werden . 
Insgesamt ist festzustellen, dalj sich in allen Bereichen des Institutes eine deut
liche Ausrichtung auf den Höchststand der jeweiligen Wissenschaft und höhere 
Leistungen durchsetzt. Damit hat das Institut den Weg zu einer sozialistischen 
pädagogischen Hochschule . beschritten. 

1 Gegenwärtig sind 16 Kollegen mit abgeschlossener Promotion am Institut tätig, von denen 
sich 4 hab-ilitiert haben. Bei den Kollegen mit akademischen Graden handelt es sich in 
der Mehrzahl um ehe>malige Neulehrer, die sich in zäher Arbeit zu Wissenschaftlern ent
wickelt haben . 

Auszeichnungen, Befi»rderungeri, 
Mitglieder zentraler Kommissionen 

Verdienter Lehrer des Volkes: 

Günther, Klaus, Dr. paed. habil, Professor mit Lehrauftrag, Lehr
stuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

L eh!? an n, Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 

K e 11 er, Werner, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 
Mathematikunterrichts 

S i e g e 1, Wilhelm, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Marxismus
Leninismus 

S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehr
stuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Orden der DVR Vietnam: 

K e 11 er , Werner, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 
Mathematikunterrichts 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Gold: 

K e 11 er, Werner, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 
Mathematikunterrichts 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Silber: 

Kr es c h n a k, Horst, Dozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 
Kr i e genher d t, Fr!tz, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte 

Methodik des Geschichtsunterrichts 
Kurze, Heinz, Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler, Dozent, Lehrstuhl 

Marxismus-Leninismus 
M ü 11 er, Dora, Dipl.-Päd., Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler, Dozent, 

Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 

Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Bronze: 

D ö r r e , Ernst, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Pädagogik 

K 1 ein k e, Anna, Dip!.-Jur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Marxismus-Leninismus 

Sc h u 1 z e, Helmut, Verwaltungsdirektor 

Kar!-Friedrich-Wilhelm-Wand er-Medaille in Bronze: 

Dörre·, Ernst, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl 
Pädagogik 

L eh man n, Heinz, ~r. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
Merke 1, Günter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Marxis

mus-Leninismus 



M ü 11 er, Dora, Dipl.-Päd., Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler, Dozent, 
Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 

R i t s c h e 1, Reinhardt, Dipl.-Päd., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
Si e g e 1, Wilhelm, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Marxis

mus-Leninismus 
S c h ö n b a 11, Karl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Geschü:htc 

und Methodik des Geschichtsunterrichts 
z s c h ätz s c h , Heinz, Dipl.-Päd., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, LeiH

stuhl Pädagogik 

Oberstudienrat: 
B a r t h, Ludwig, Dr. paed. habil., Dozent, Lehrstuhl Geographie und 

Methodik des Geographieunterrichts 
K e 11 er, Werner, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 

Mathematikunterrichts 
Lehm an n, Heinz, Dr. paed., Dozent, Lehrstuhl Pädagogik 
S c h ö n b a 11, Karl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Ge

schichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 
S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., Lehr

stuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Studienrat : 
E 1 b er t z h a g e n, Walter, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geographie 

und Methodik des Geographieunterrichts 
Er 1 e b a c h, Ernst, Dipl.-Psych., Dozent, Lehrstuhl Psychologie 
G ü n t her, Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehr

stuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 
Kr es c h n a k, Horst, D.ozent, Lehrstuhl Marxismus-Leninismus 
W e h n e r , Helfried, Dr. phil., Dozent, Lehrstuhl Geschichte und 

Methodik des Geschichtsunterrichts 

Oberlehrer: 
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B ä u m e 1 , Christa, Oberassistent Lehrstuhl Pädagogik 
Förster, Willi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Psychologie 
H ä n e 1, Erich, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Geschichte 

und Methodik des Geschichtsunterrichts 
He i er, Gudrun, Dozent, Lehrstuhl Geographie und Methodik des 

G eographieun terrich ts 
K ö h 1 er, Alfred, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Geographie 

und Methodik des Geographieunterrichts · 
Kriegenherd t, Fritz, Dr. phil.. Dozent, Lehrstuhl Geschichte und 

Methodik· des Geschichtsunterrichts 
M o r g e n s t er n, Kar!, Dozent, Lehrstuhl Physik und Methodik des 

Physikunterrichts . 
P e t er, josef, Dozent, Lehrstuhl Physik und Methodik des Physik

unterrichts 
R i t t er, Klaus, Dozent, Lehrstuhl Mathematik und Methodik des 

Mathematikunterrichts 

R i t s c h e 1, Reinhard, Dipl.-Päd., Dozent Lehrstuhl Pädagogik 
Z e i s e, Roland, Dozent, Lehrstuhl Geschichte und Methodik des 

G eschich tsun terrich ts 

Wissenschaftlicher Beirat des Ministeriums für Volksbildung: 

E 1 b er t z h a g e n, Walter, Dr. phil.. Dozent, Lehrstuhl Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 

G ü n t her, Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehr
stuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

S c h m i d t- W a 1 t er, Annemarie, Dr. paed. habil., Professor mit 
Lehrauftrag, Lehrstuhl Kunsterziehung 

S t o h r, Bernhard, Dr. paed., Professor mit Lehrauftrag, em., · Lehr
stuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 

Wissenschaftlicher Rat des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts : 

G ü n t h e r , Klaus, Dr. paed. habil., Professor mit Lehrauftrag, Lehr
stuhl Russische Sprache und Methodik des Russischunterrichts 

Sc h m i d t- W a 1 t er, Annemarie, Dr. paed. habil., Professor mit 
Lehrauftrag, Lehrstuhl Kunsterziehung 

I 

Wissenschaftlicher Belrat für Geschichte beim Staatssekretär für das Hoch
und Fachschulwesen: 

Z e i s e, Roland, Dozent, Lehrstuhl Geschichte und Methodik des 
Geschichtsunterrichts 

Klasse Geographie bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften: 

H e r z , Karl, Dr. rer. nat. habil., Dozent, Lehrstuhl Geographie und 
Methodik des Geographieunterrichts 

Der Wissenschaftliche Rat des Pädagogischen Instituts Dresden: 

L e h m a n n , Heinz, Dr. paed., Direktor und Leiter des Lehrstuhls 
Pädagogik 

Bussewitz, Wolfgang, Dr. phil.. Direktor für Forschung und wissen
schaftlichen Nachwuchs 

K r i e g e n h e r d t , Fritz, Dr. phil., Direktor für Studien
angelegenheiten 

Kurze, Heinz, Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler, Direktor für das 
Grundstudium und Leiter des Lehrstuhls Marxis~us-Leninismus 

S c h u 1 z e , Helmut, Verwaltungsdirektor 

Schneider, Horst, Dr. phil., Sekretär der Betriebsparteiorganisation 
der SED 

B e t h g e, ).\'latthias, Sekretär der Zentralen Hochschulgruppenleitung 
der FDJ 

G ü n t h er, Klaus, Prof. Dr. paed. habil. , Leiter der Historisch-philo
logischen Fachrichtung und des Lehrstuhls Russische Sprache und 
Methodik des Russischunterrichts 
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Bart h, Ludwig, Dr. paed. habil. , Leiter der Mathematisch-na tur
wissenschaftlichen Fachrichtung und des Lehrstuhls Geographie 
und Methodik des Geographieunterrichts 

Sc h m i d t- W a I t er, Annemarie, Prof. Dr. paed. habil., Leiter des 
Lehrstuhls Kunsterziehung 

Böhme, Martin, Dr. rer. techn. , Leiter des Lehrstuhls Mathematik 
und Methodik des Mathematikunterrichts 

P e t er, ]osef, Leiter des Lehrstuhls Physik und Methodik d.es Physik-
unterrichts 

L eh man n , Dolly, Dr. phil., Leiter des Lehrstuhls Deutsche Sprache 

Herz, Kar!, Dr. rer. nat. habil., Dozent für Physische Geographie 

P es c h k e : Direktor der 14. Oberschule Dresden 

N. N. 

S t o h r, Bernhard, Prof. Dr. paed., em., Ehrenmitglied des 
schaftliehen Rates 

System der Ausbildung 

I. 

Die Studenten werden als Lehrer mit der Lehrbefähigung tür zwei Unter
richtsfächer in den Klassen 5 bis 10 in folgenden Disziplinen ausgebilde t: 
Grundausbildung : Marxismus-Leninismus 

Fachausbildung: 

Pädagogik einschlieljlich Geschichte der Erziehung, Schul
hygiene 
Psychologie 
Körpererziehung 
Kulturelle Grundausbildung 
Sprecherziehung 
Logik 
Hauptfach 
Nebenfach 
Ausbildung in den Methodiken beider Fächer 

Allgemeinbildung : Russisch-Kurse (für Studenten, die noch nicht die erforder
lichen Voraussetzungen in der russischen Sprache besitzen), 
Vortragsreihen, Weiterbildungsveranstaltungen zu den ver
schiedensten Wissensgebieten usw. 

II. 

Studienmöglichkeiten, die ab 1, 9. 1964 an unserem Institut vorhanden sind : 
1. Form des Studiums 

a) 4jähriges Direktstudium für Abiturienten 
b) 4jähriges Direktstudium für Werktätige 
c) Sjähriges Direktstudium für Vi erktätige 
d) 4jähriges Fernstudium in einem Fach für Lehrer 

A-Gruppen 
W-Gruppen 
W-Gruppen 

2. Fachkombinationen für Studenten , die das Studium 1964 beginn en : 

A-Gruppen: Kunsterziehung I Deutsch 
Russisch I Geschichte 
Russisch / Geographie 
Geschichte I Russisch 
Mathematik I Physik 
Physik / Mathematik 
Geographie I Mathematik 

W-Gruppen : 

W-Gruppen : 

Deutsch I Kunsterziehung 

Russisch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Mathematik I Geographie 

Vi erjährig es Direktstudium 

F-ünfjä]Jriges Direktstudium 
Fünfjähriges Direktstudium 
Fünfjähriges Direktstudium 

(Das Hauptfach steht an erster. Stelle) 

Lehrgebäude und Wohnheime des Instituts 

Lehrgebäude I : Dresden N 6, - Wigardstra6e 17 

Lehrgebäude II: Dresden A 19, Pohlandstra6e 40 

Lehrgebäude III : Dresden-Wachwitz, Am Steinberg 14 

Weitere Lehrräume befinden sich in dem Gebäude der Hochschule für Bil
dende Künste, Dresden A 16, Güntzstralje 34 

Die Wohnheime befinden sich : 
Hospital-/Wilhelm-Buck-Stralje; Archivstralje; Radeberger Str. 45, 51; Arndt
stralje 3; Mendelssohnallee 32 und Dresden-Wachwitz, Am Weinberg, Haus .'i 
und 7, sowie Am Steinberg 10 bis 14. 

Institutsleitung 

Wigardstrafle 17 
Direk t or 

Lehmann, Heinz ; Dr. paed - Dozent, Zimmer 112, App. 2 20 

Sekretariat des Direktors 

· Persönlicher Referent : Körner, Marianne - Oberassistent 
Zimmer 112, App. 2 21 

Sekretärin : Prescher, Christa; Zimmer 112, App. 2 21 
Roljbander, Margarethe; Zimmer 112, App. 2 21 

Sachgebiet Kader: Pitzsch, Ilse: Zimmer 117, App. 2 24 

Sachgebiet Planung: Leiter : Matthes, Gertraude ; 
Zimmer 104, App. 2 18 
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Direkt o r für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 

Bussewitz, Wolfgang, Dr. phil. - Dozent, Zimmer 121, App. 2 28 

Sekretärin: Baumberg, Hannelore; Zimmer 121, App. 2 28 

D i r e k t o r für Studienangelegenheiten 

Kriegenherdt, Fritz; Dr. phil. - Dozent 

Sekre.tärin: Wolf, Almut; Zimmer 120, App . 2 27 

Zessin, Helmut, Instrukteur für Hist.-Phil. Fachrichtung; Zimmer 120, 
App. 2 27 -

Tag, Kurt, Instrukteur für Math.-Naturw. Fachrichtung, Zimmer 121, 
App. 2 28 

Walther, Inge, Prüfungsamt; Zimmer 121, App. 2 28 

Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten 

Leiter: Seidel, Ernst; Zimmer 120, App. 2 27 

Sachbearbeiter für die Stud~nten der Fachkombination: 

a) Kunsterziehung - Deutsch 
Deutsch - Kunsterziehung 
Deutsch - Geographie 
Deutsch - Geschichte 
Geschichte - Deutsch 
Geschichte - Russisch Glöckner, Ruth 

b) Russisch - Geschichte Siegert, Margot 

c) Mathematik - Geographie 
Geographie - Mathematik Stasiak, Gisela 

d) Mathematik - Physik 
Physik - Mathematik 
Russisch - Geographie Müchling, Erika 

Zimmer 119, App. 2 26 

Zimmer 119, App. 2 26 

Zimmer 119, App. 2 26 

Zimmer 119, App. 2 26 

D i r e k t o r für das Grundstudium 

Kurze, Heinz; Dipl.-Gewi. - Dozent 
Wohnheim Wilhelm-Buck-Stra.fle, Zimmer 14 

Sekretärin: Männchen, Annemarie; Zimmer 14, App. 2 47 

Historisch-Philologische Fachrichtung 
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Leiter: Günther, Klaus; Dr. paed. habil. - Professor mit Lehrauf
trag, 
Dresden A 19, Pohlandstra.fle 40, Zimmer 5, App. 2 88 

Stellvertretender Leiter: Dittmann, Gerhard - Dozent 
Dresden-Wachwitz, Am Steinberg 14, Tel. 3 63 77 

Fernstudium: Gehre, Kurt - Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Beauf
tragter der Fachrichtung, Lehrstuhl Geschichte und Methodik 
des Geschichtsunterrichts 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fachrichtung 

Leiter: Barth, Ludwig; Dr. paed. habil. - Dozent 
Dresden N 6, Wigardstra.fle 17, Zimmer 214, App. 2 36 

Stellvertretender Leiter: Morgenstern, Karl; - Dozent 
Dresden N 6, Wigardstra.fle 17, Zimmer 201, App. 2 41 

Fernstudium: Rädel, Heinz - Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Beauf
tragter der Fachricqtung; Lehrstuhl Geographie und Methodik 
des Geographieunterrichts 

Verwaltungsdirektor 

Schulze, Helmut 

Institutsverwaltung 

Wigardstrafje 17 

Sekretärin: Spenke, Elfriede; Zimmer 116, App. 2 23 

Abteilung Arbeit und Allgemeine Verwaltung 

Leiter: Schumann, Erich; Zimmer 114, App. 2 22 

Lagerverwaltung 

Weigelt, Herbert; Zimmer 8, App. 2 13 

Vermögensverwaltung und Einkauf 

Fischer, Wilhelm; Zimmer 8, App. 2 13 

Zimmervermittlung und Poststelle 

Rädisch, Martha; Zimmer 8, App. 2 13 

Abteilung Haushalt 

Leiter: Flade, Werner; Zimmer 118, App. 2 25 

Abteilung Wirtschafts- und Sozialeinrichtungen 

Leiter: Förster, Kurt; Arno-Straube-Stra.fle 17, Erdg., App. 2 56 

Sachgebiet Wohnheime 

Witthaus, Else; Arno-Straube-Stra.fle 17, Erdg., App. 2 57 

Abteilung Gebäudeverwaltung und Instandhaltung 
Iuvestbauleitung 

Leiter: Rösler, Erich; Wohnheim Archivstra.fle, Zi. 110, App. 2 54 

Sachgebiet Gebäudeverwaltung 

Schindler, Kurt; Wohnheim Archivstra.fle, Zimmer 110, App. 2 54 

Institutsbibliothek 

Leiter : Beese, Heidi; Mensagebäude, 2. Obergescho.fl, App .... 
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Lehrstühle und Abteilungen 

I. Grund- und allgemeines Studium 

Lehrstuhl Marxismus-Leninismus (Wohnheim Wilhelm-Buck-Stra.fle, Zimmer 16, 
App. 248) 

Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters : 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Abteilung Geschichte 
der Arbeiterbewegung: 

Abteilung Dialektischer und 
Historischer Materialismus: 

Abteilung Politische Ökonomie: 

Abteilung Wissenschaftlicher 
Kommunismus : 

Fernstudium : 

Kurze, Heinz; Dipl.-Gewi. - Dozent 

Mantzke, Ulrich ; Dr. phil. - Dozent 

Kirchhöfer, Dieter; Assistent 

Mantzke, Ulrich; Dr. phil. - Dozent 
und Leiter der Abteilung 

Baumann, Ruth; Dipl.-Hist. - Assistent 

Thiele, Gertrud; Dipl.-Gewi. - Ober
assistent - Leiter der Abteilung 

Kreschnak, Horst - Dozent 
Siegel_. Wilhelm - Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter 
Lorenz, Rudolf - Wissensch. Mitarb. 
Seifert, Christa - Assistent 
Kirchhöfer, Dieter - Assistent 

Körner, Wolfgang - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Kleinke, Anne; Dipl.-Jur. - Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 

Merkel, Günther - Wiss. Mitarbeiter 
N. N. - Assistent 

Müller, Dorothea; Dipl.-Gewi., Dipl.
Päd. - Dozent 

Kurze, Heinz; Dipl.-Gewi. - Dozent 
und Leiter der Abteilung 

Richter, Hans - Wissensch. Mitarbeiter 

Lorenz, Rudolf - Wiss. Mitarbeiter 
und Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Pädagogik (Wigardstra.fle 17, Zimmer 18, App. 2 17) 

Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Abt. Systematische Pädagogik: 

12 

Lehmann, Heinz; Dr. paed. - Dozent 

Ritschel, Reizihard; Dipl.-Päd. - Dozent 

Drechsler, Helmut - Oberassistent 

Lehmann, Heinz; Dr. paed. - Dozent 
Leiter der Abteilung 

Ritschel, Reinhard, Dipl.-Päd. - Dozent 
Block, Horst - Wiss. Mitarbeiter 

Abteilung Geschichte der Er
ziehung: 

Abteilung Au.fjerunterrlichtliche 
Bildung und Erziehung: 
(Wigardstr. 17, Zi. 203) 

börre, Ernst; b!pl.-Päd. - Wiss. Mit
arbeiter 

Zschätzsch, Heinz, Dipl.-Päd. - Wiss. 
Mitarbeiter 

Bäumel, Christa - Oberassistent 
Drechsler, Helmut - Oberassistent 
Schütze, Renate - Assistent 

Bonitz, Walter - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Klemens, Dieter - Oberassistent 

Lehrstuhl Psychologie (Wigardstra.fle 17, Zimmer 14, App. 2 14) 

Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 
Geschäftsführ. Oberassistent: 

Erlebach, Ernst; Dipl.-Psych. - Dozent 

Hoff, Konstantin; Dipl.-Psych - Dozent 

Schönfelder, Harry - Oberassistent 
Fösrter, Willi - Wiss. Mitarbeiter 
Baumann, Irmgard; Dipl.-Päd. -

Assistent 
Döhler, Beate; Dipl.-Päd. - Assistent 

Abteilung Studentische Körpererziehung (Wohnheim Archivstra.fle, Zimmer 210, 
App. 2 55) 

Leiter der Abteilung: 

Stellv. des Abteilungsleiters : 

Sobania, Herbert - Hochschulsportlehr. 

Gersdorf, Hildegard - Hochschulsportl. 
Dehmel, Berndt; Dipl.-Sportlehrer -

Hochschulsportlehrer 
Gitter, Gerhard - Hochschulsportlehrer 
Richter, Kar!; Dipl.-Sportlehrer -

Hochschulsportlehrer 

Lektorat Film und Bild (Wigardstra.fle 17, Zimmer 4, App. 2 12) 

Leiter des Lektorats: 

Stellv. des Lektoratsleiters : 

Institutsbildstelle: 

]aekel, Hans-Georg - Wiss. Mitarbeit. 

Bauer, Ilse - Wiss. Mitarbeiter 
Holoubek, Werner - Wiss. Mitarbeiter 

Voigt, Ingrid - Sachbearbeiterirr 
Kerschner, Annelies - Fotografirr 
Zirnstein, Günter - Techn. Assistent 

Abteilung Allgemeinbildung (Wigardstra.fle 17, Zimmer 314, App. 2 42) 

Leiter der Abteilung : Kalcher, Alfred - Wiss. Mitarbeiter 
Mitarbeiter für Musische Buske, Leonid - Wiss. Mitarbeiter 

. Erziehung : Göhler, Wolfgang - :Wiss. Mitarbeiter 
Olbrich, Alfred - Wiss. Mitarbeiter 
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ti. Fachstudium 

A. Historisch-Philologische Fachrichtung 

Lehrstuhl Deutsche Sprache (Wohnheim Wilhelm-Buck·Strafje, Zimmer 27, 
App. 2 49) 

Leiter des Lehrstuhls : 

Geschäftsführ. Assistent: 

Fernstudium : 

Lektorat Sprecherziehung: 
(Internat Wilhelm-Buck-Str., 
Zi. 29) 

Lehmann, Dolly; Dr. - Dozent 

Hofmann, Hermine - Assistent 
Haupt, Gertrud - Wiss. Mitarbeiter 
Schütze, Ruth - Wiss. Mitarbeiter 
Wittmers, Edith - Wiss. Mitarbeiter 
Spranger, Ursula - Assistent 

N.N. 

Richert, Ilse - Wiss. Mitarbeiter 

Lehrstuhl Deutsche Hteratur (Dresden-Wachwitz, Am Steinberg 14, Tel. 3 63 77) 

Leiter des Lehrstuhls: 

Stellv. des Lehrst hlleiters: 

Geschäftsführ. Assistent: 

Fernstudium: 

Lorenz, Heinz - Dozent 

Arnold, Heinz - Dozent 
Altner, Manfred - Oberassistent 
Penzel, Arnfried - Oberassistent 
Thomas, Hans-Joachim - Oberassist 
Blei, Dagmar - Assistent 

Thomas, Hans-Joachim - Oberassist 
und Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Methodik des Deutschunterrichts (Dresden-Wachwitz, Am Stein
berg 14, Tel. 3 63 77) 

Leiter des Lehrstuhls: 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Fernstudium: 

Dittmann, Gerhard - Dozent 

Schäfer, ]ürgen - Wiss. Mitarbeiter 

Grienig, Siegfried - Oberassistent _ 
Bonitz, Annelies - Wiss. Mitarbeiter 
Hille, Ursula - Assistent 

Schäfer, Jürgen - Wiss. Mitarbeiter 
und Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Russische Strache und Methodik des Russischunterrichts 
(Dresden A 19, Pohlandstrafle 40, Zimmer 5, App. 2 88) 

Leiter des Lehrstuhls: Günther, Klaus; Dr. paed. habil. 
}J.dd Professor mit Lehrauftrag 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: A~·, Günther, Dr. phil. - Dozent 

Geschäftsführ. Oberassistent : ~nsch, Siegfried - Oberassistent 
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Abteilung Sprache 

Leiter der Abteilung Sprache : 

1. Arbeitsbereich 

Sprachwissenschaftliche 

Ausbildung: 

2. Arbeitsbereich 

Sprachpraktische 

Ausbildung : 

3. Arbeitsbereich 

Sprachkabinett : 

Abteilung Russische Literatur 
und Sowjetliteratur: 

Abteilung Methodik des 
Russischunterrichts: 

N.N. 

Mulisch, Herbert; Dipl. -Phil. - Dozent 

und Leiter des Arbeitsbereiches 
Henze, Marianne; Dipl.-Phil. - Dozent 
Kasche}, Günther - Wiss. Mitarbeiter 
Richter, ]oachim - A~sistent 

Sommer, Gerhard - Wiss. Mitarbeiter 

und Leiter des Arbeitsbereiches 

Arlt, Helga - Wiss. Mitarbeiter 
Baumann, Sigrid - Wiss. Mitarbeiter 
Junghans, Annelies; Dipl.-Phil. - Wiss. 

. Mitarbeiter 
Karnstedt, Anja; Dipl.-Phil. - Wiss. 

Mitarbeiter 
Koslow, Tarnara - Wiss. Mitarbeiter 
Lang, Brigitte; Dipl.-Phil. - Wiss. Mit

arbeiter 
Mund, Heinrich - Wiss. Mitarbeiter 
Liebezeit, Walja; Dipl.-Phil. - Wiss. 

Mitarbeiter 
Nebel, Erika; Dipl.-Phil. - Wiss. Mit-

arbeiter 
Nerlich, Helmut - Wiss. Mitarbeiter 
Oppermann, Hans - Wiss. Mitarbeiter 
Suchorezki, Georg; Dipl.-Phil. - Wiss. 

Mitarbeiter 
Rönsch, Siegfried - Oberassistent 

Schmude, Hans - Wiss. Mitarbeiter 

und Leiter des Arbeitsbereiches 
Bönsch, Swetlana ; Dipl.-Phil. - Assist. 
Zirnstein, Günter - Techn. Assistent 

Alder, Günther; Dr. phil. - Dozent 
und Leiter der Abteilung 

Bussewitz, Wolfgang; Dr. phil. - Doz. 
Bertram, Cudrun - Assistent 

Sü[J, ]oachim; Dr. paed. - Wiss. Mit
arbeiter und Leiter der Abteilung 

Günther, Klaus; Dr. paed. habil. -
Professor mit Lehrauftrag 

Bolze, Lotbar - Wiss. Mitarbeiter 
Danders, Siegfried - Wiss. Mitarbeiter 
Gärtner, ]osef - Assistent 
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Fernstudium: 

Kursunterricht Russisch : 

Kasche!, Günther - Wiss. Mitarbeiter 
und Beauftragter des Lehrstuhls 

Arlt, Helga - Wiss. Mitarbeiter und 
Beauftragte des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Geschichte und Methodik des Geschichtsunterrichts 
Dresden A 19, Pohlandstralje 40, Zimmet· 2, App. 2 88) 

Leiter des Lehrstuhls: 
Stellv. des Lehrstuhlleiters: 
Geschäftsführ. Oberassistent: 
Abteilung Deutsche _9eschichte: 

Abteilung Allgemeine 
Geschichte: 

Abteilung Methodik des Ge
schichtsunterrichts und Staats
bürgerkunde: 

Zeise, Roland - Dozent 
Pfeiffer, Siegfried - Dozent 
Schmidt, Marianne - Oberassistent 
Zeise, Roland - Dozent und Leit'er der 

Abteilung 
Franz, Rudolf - Dozent 
Führlich, Hans - Dozent 
Kriegenherdt, Fritz; Dr. phil. - Dozent 
Pfeiffer, Siegfried - Dozent 
Schmidt, Marianne - Oberassistent 
Kirsch, Günther - Assistent 
Wehner, Helfried; Dr. phil - Dozent 

und Leiter der Abteilung 
Hübsch, Hans - Dozent 
Weller, Walter - Dozent 
Bercht, Rudolf; Dipl.-Hist. - Wiss. Mit-

arbeiter 
Zessin. Helmut - Wiss. Mitarbeiter 
Scholze, Christa - Oberassistent 
Gräfe, Karl-Heinz - Assistent 
Schneider, Horst; Dr. phil. - Lehr-

beauftragter 
Hänel, Erich - Wiss. Mitarbeiter und 

Leiter der Abteilung 
Felde, Werner - Wiss: Mitarbeiter 
Paul, Heinz - Wiss. Mitarbeiter 
Schönball, Karl - Wiss. Mitarbeiter 
Hechler, Rosemarie - Assistent 
Kirsch, Ingrid - Assistent 
Mutterlose, Johanna - Assistent 
Stohr, Bernhard; Dr. paed. - Professor 

mit Lehrauftrag, em. · 

Fernstudium: Gehre, Kurt - Wiss. Mitarbeiter und 
Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Kunsterziehung (Wigardstralje 17, Zimmer 306 und 308, App. 2 40) 
Leiter des Lehrstuhls: 

Stellv. des Lehrstuhlleiters : 

Geschäftsführ. Oberassistent : 
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Schmidt-Walter, Annemarie ; Dr. paed. 
habil - Professor mit Lehrauftrag 

Bürgel, Hanne·s - Oberassistent 

Böhlich, Adolf - Oberassistent 

Abteilung Kunstwissenschaft : 

Abteilung Schrift-, Dekor
und Umweltgestaltung: 

Abteilung Methodik: 

Fernstudium: 

Schmidt-Walter, Herbert Professor 
mit Lehrstuhl, Hochschule für Bil
dende Künste - Leiter der Abt 

Quinger, Heinz - Oberassistent 
Rosenhahn, Ingo - Assistent 
Müller, Gisbert - Assistent 

Bürgel, Hannes - Oberassistent und 
Leiter der Abteiltmg 

Erlebach, Lisa - Oberassistent 
Pinkert, Werner - Oberassistent 
Zepnik, Johannes - Assistent 

Schmidt-Walter, Annemarie; Dr. habil. 
Professor mit Lehrauftrag und 
Leiter der Abteilung 

Pfeiffer, Lette - Oberassistent 
Böhlich, Adolf - Oberassistent 
Kaden, Heinz - Assistent 

Pfeiffer, Lotte - Oberassistent und 
Beauftragte des Lehrstuhls 

B. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fachrichtung 

Lehrstuhl Mathematik und Methodik des Mathematikunterrichts 
(Wohnheim ' Wilhelm-Buck-Stralje, Zimmer 9 bis 13, App. 2 45) 

Leiter des Lehrstuhls: 

Stell v. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Abteilung Analysis : 

Abteilung Geometrie : 

Böhme, Martin; Dr. rer. techn. - Doz. 

Ritter, Klaus - Dozent 

Seeger, Reinhard - Oberassistent 
Hartmann, Fritz - Dozent und Leiter 

der Abteilung 
Böhme, Martin; Dr. rer. techn. - Doz. 
Schulz, Eberhard - Dozent 
Linke, Walter - Wiss. Mitarbeiter 
Rhodius, Adolf - Wiss. Mitarbeiter 
Lehmann, Werner - Assistent 
Walter, Gudrun - Assistent 

Bohne, Erhard - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Köhler, Herbert - Dozent 
Klemm, Hans; Dipl.-Gewerbelehrer. -

Wiss. Mitarbeiter 
Lipfert, Wilfried; Dipl.-Gewerbelehrer -

Wiss. Mitarbeiter 
Miesch, Christian; Dipl.-Ing. - Ober

assistent 
Meinicke, Eberhard ~ Assistent 
Möller, Reinhard - Assistent 
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Abteilung Algebra: 

Abteilung Methodik : 

Fernstudium: 

Lesch, Manfred - Dozent und Leiter 
der Abteilung 

Stenzel, Lothar - Wiss. Mitarbeiter 
N. N. - Wiss. Mitarbeiter 
Knabe, Peter - Assistent 
Thiele, Monika - Assistent 

Ritter, Klaus - Dozent und Leiter der 
Abteilung 

Keller, Werner - Dozent 
Fuchs, Ingeborg - Wiss. Mitarbeiter 
Erbrecht, G ünter - Miss. Mitarbeiter 
Schärich, Wolfgang - Wiss. Mitarbeiter 
Schneider, Siegfried - Wiss. Mitarbeit. 
Seeger, Reinhard - Oberassistent 

Linke, Walter - Wiss. Mitarbeiter und 
Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Physik und Methodik des Physilmntcrrichts (Wigardstrafje 17, 
Zimmer 201, App, 2 31) 
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Leiter des Lehrstuhls : 

Stellv. des Lehrstuhlleiters: 

Geschäftsführ. Oberassistent: 

Abteilung Experimental- . 
physik: 

Abteilung Theoretische 
Physik: 

Abteilung Struktur der 
Materie: 

Abteilung Technische Physik: 

Peter, ]osef - Dozent 

Menschel, Helmut 

Weile, Karl-Heinz 

Dozent 

Oberassistent 

Morgensterp, Kar! - Dozent und 
Leiter der Abteilung 

Lungwitz, Dieter - Wiss. Mitarbeiter 
Weber, Konrad - Wiss. Mitarbeiter 
Wittwer, Dietrich - Wiss. Mitarbeiter 
Bohne, Werner - Oberassistent 
Dörr, Günter; Dipl.-Phys. - Ober-

assistent 
Weile, Karl-Heinz - Oberassistent 
Hampel, Johannes; Dipl.-Phys. 

Assistent 
Müller, Gerhard; Dipl.-Ing. -

Assistent 
Murin, Maria - Laborantirr 

Ziesche, Paul; Dr. rer. nat. Dozent 

und Leiter der Abteilung 
Busch, Peter - Assistent 

Peter, ]osef - Dozent und Leiter <ier 
Abteilung 

Damm, Werner - Oberassistent 
Burmeister, Rolf - Dozent und Leiter 

der Abteilung 

Abteilung Methodik: 

Werkstatt: 

Fernstudium: 

Kirsten, GÜnter - w!ss. Mitarbeitet 
Leonhardt, Walter - Assistent 
Halste, Carl; Dipl.-Ph~s: - Assistent 

Menschel, Helmut - Dozent und Leiter 
der ·Abteilung · 

Eichler, Eberhard - Wiss. Mitarbeiter 
Reise, Gerhard - Wiss. Mitarbeiter 
Kutter, Christel - Assistent 

Gatzsche, Christian - Mechanikermstr. 
Wiedemann, Heinz - Mechaniker 

Wittwer, Dietrich - Wiss. Mitarbeiter 
· und Beauftragter des Lehrstuhls 

Lehrstuhl Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 
(Wigardstrafje 17, Zimmer 214, App. 2 35) 

Leiter des Lehrstuhls: 
Stellv. des Lehrstuhlleiters -, 

Geschäftsführ. Oberassistent : 

Abteilung Physische 

Geographie: 

Abteilung ökonomische 
Geographie: 

Abteilung Methodik des 
Geographieunterrichts: 

Barth, Ludwig; Dr. paed. habil. - Doz. 

Möbius, Siegfried; Dr. paed. - Wiss. 
Mitarbeiter 

Breuer, Siegfried - Oberassistent 
Mey, Werner - Dozent und Leiter der 

Abteilung 
Herz, Karl; Dr. rer. nat. habil. - Doz. 
Noack, Karl-Heinz - Dozent 
Haase, Boris-Siegfried - Wissenschaft-

licher Mitarbeiter · 
Gerschner, Heinz - Oberassistent 
Pansa, Gerhard ~ Oberassistent 
Tanner, Gotthard - ·Oberassistent 
Kaulfu{j, Wolfgang - Assistent 
Kramer, Manfred - Assisten.t · 
Baacke, Bruno - Assistent 

Elbertzhagen, Walter; Dr. phil. Do-
zent und Leiter der Abteilung 

Heier, G.udrun - Dozent 
Breuer, Siegfried - Oberassistent 
Peters, Helga - Assistent 
Sträubler, ]ürgen - Assistent 
Wehner, Siegfried - Assistent 
Mahrle, Walter - Assistent 

Möbius, Siegfried; Dr. paed. - Wiss. 
Mitarbeiter u, Leiter der Abteilung 

Barth, Ludwig; Dr. paed. habil. :.. 
Dozent 

Köhler, Alfred - Wiss. Mitarbeiter 
Rädel, Heinz - Wiss. Mitarbeiter 
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Abteilung Kartographie: 
Fernstudium: 

Tag, kurt - Wiss. Mitarbeiter 
· Ehlig, Helmut - Wiss. Mitarbeiter 
Raum, Bemd - Assistent 
Sowade, Anneliese - Assistent 

Baacke, Bruno - Assistent für Kartogr. 
Rädel, · Heinz - Wiss. Mitarbeiter und 

Beauftragter des Lehrstuhls 

Gesellschaftliche Organisationen -

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Wigardstrafje l7, Zimmer 123, 
App. 2 30) 

Zentrale Parteileitung: 

1. Sekretär: Genosse Horst Schneider, Dr. phil. 
stellv. Sekretär: Genossin Dora Müller, Dipl.-Päd., Dipl.-Gewi., Lehr

stuhl Marxismus-Leninismus 
Redaktion der Institutszeitung: Internat Hospital-/Wilhelm-Buck·Strafje, 

Zimmer 29, App. 2 51 
Redakteur: Genossin Ursula Dietrich 

Leitungen der Abteilungsparteiorganisation_en: 
APO I Grundstudium 

Sekretär: Genosse Reinhard Ritschel, Lehrstuhl Pädagogik 
APO II Russisch -

Sekretär: Genosse Günter Alder, Dr. phil., Lehrst. Russisch 
APO III Geschichte 

Sekretär: Genosse Walter Weller, Lehrstuhl Geschichte 
APO IV Deutsch 

Sekretär: Genossin Gertrud Haupt. Lehrst. Deutsche Sprache 
APO V Mathematik 

Sekretär : Genosse Herbert Köhler, Lehrstuhl Mathematik · 
APO VI Physik 

Sekretär: Genosse Konrad Weber, Lehrstuhl Physik 
APO VII Geographie 

Sekretär: Genosse Walter Elbertzhagen, Dr. phil., Lehr
stuhl Geographie 

APO VIII Verwaltung 
Sekretär: Genossin Ursula Fischer, Sekretariat Zentrale 
Parteileitung 

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (Wigardstrafje .17, Internat Wilhelm-Buclt
Strafje, Zimmet: 130) 
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Vorsitzender der Betriebsgewerkschaftsleitung: Baase, Boris-Siegfried, 
Lehrstuhl Geographie und Methodik des Geographieunterrichts 

lireie Deutsche Jugend (Wigarcistra~e 17, Zimmer :iöli, App. 2 34) 

Zentrale Hochschulgruppenleitung: 

Sekretär: Mathias Bethge 

Vorsitzende des Zentralen Heimaktiys: 
Manfred Strauch, W 2/2 
Gisa Nestler, B 3/1 

Leitungen der Grundeinheiten: 

III Lehrkörper 
Sekretär: Wolfgang Weide!, Lehrstuhl Pädagogik 

IV Deutsch - Kunsterziehung 
Sekretär: Helmut Kuntzsch, W 1/2 

V Deutsch - Geschichte - Geographie 
Sekretär: Rolf Richter, A 2/3 

VI Russisch - Geschichte - Geographie 
Sekretär: Dieter Germer, A 3/3 

VII Mathematik - Physik 
Sekretär: Wilfried Schneider, W 3/2 

VIII · Mathematik - Geographie 
Sekretär: Harald Lauermann, B 3/2 

IX Verwaltung . 
Sekretär: Günter Zirnstein, Abteilung Film und Bild 

Gesellschaft für Sport und Technik 

Vorsitzender: Martin Böhme, Dr. rer. techn., Lehrstuhl Mathematik und 
Methodik des Mathematikunterrichts 

Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

Vorsitzender: Lang, Brigitte, Dipl.-Phil., Lehrstuhl Russische Sprache 

Hochschulsportgemeinschaft (Wohnheim Wilhelm-Buck-Strafje 16) 

Vorsitzender: . Hans- Führlich, Lehrstuhl Geschichte 

Frauenausschufj 

Vorsitzende: N. N. 

Klubrat 

Leiter : z. Z. unbesetzt 
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Studienordnung 

Das Pädagogische Institut .,Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden bildet 
Lehrer für die allgemeinbildende plytechnische Oberschule unserer Deutschen 
Demokratischen Republik aus. 

Das Studium für die Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers ist ein ehren
voller Auftrag der sozialistischen Gesellschaft. Mit der Immatrikulation über
nimmt jeder Student Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Aufgabe er·· 
geben. 

In seinem Studium hat der Student jederzeit den an ihn gestellten Anforde
rungen gerecht zu werden, die Ehre des Instituts durch seine Leistungen und 
sein Verhalten zu sichern und als zukünftiger Lehrer aktiv am umfassenden 
Aufbau des Sozialismus teilzunehmen. Gemeinsam mit den Direktoren, den 
Lehrkräften und den Funktionären der an der Arbeit des Instituts beteiligten· 
gesellschaftlichen Organisationen, besonders der FDJ, _verwirklicht jeder Stu, 
dent seine Rechte und Pflichten bei der Gestaltung des Studiums und des 
gesellschaftlichen Lebens am Pädagogischen Institut. Das Studium und das 
Leben im Studentenkollektiv am' Pädagogischen Institut wird durch die 'Ein
haltung der grundlegenden Moralgesetze der sozialistischen Gesellschaft be .. 
stimmt. 

Die folgen~en Bestimmungen sind der Ausdruck der gegenseitigen Achtung 
und die Grundlagen für die gemeinsame Tätigkeit vdn Lehrkörper, Arbeitern, 
Angestellten und Studenten bei der Ausbildung von sozialistischen Lehrer: 
persönlichkeilen an unserem Pädagogischen Institut. Die ständige Steigerung 
der Leistu!lgen, die Festigung der sozialistischen Arbeitsdisziplin und die 
Ausführung guter Taten für den Sozialismus sollen das Bestreben jedes Stu, 
denten sein. Diese Grundsätze finden ihren Ausdruck in der Einhaltung fol
gender Gebote. 

Jeder Student ist verpflichtet, in den Lehrveranstaltungen aktiv mitzuarbeiten 
und Störungen durch undiszipliniertes Verhalten anderer nicht zuzulassen. 

Die Teilnahme an allen obligatorischen sowie an den fakultativen Ver
anstaltungen, zu denen sich jeder Student gemeldet hat, ist Pflicht. Die zu 
belegenden Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Studienplan. Der je
weilige Tagesablauf richtet sich nach dem Stundenplan. Jegliche Veränderungen 
dieses Planes bedürfen der Genehmigung durch den Direktor. 

Die Lehrveranstaltungen beginnen und enden mit dem Klingelzeichen. Jeder 
Student hat pünktlich zu erscheinen und seine Vorbereitungen auf die Lehr
veranstaltungen mit dem Klingelzeichen abzuschlie.fjen. 

Studenten, die sich verspäten, an einzelnen Veranstaltungen des Tages nicht 
teilnehmen können oder die Veranstaltungen früher verlassen müssen, haben 

, sich bei dem jeweiligen Dozenten oder Assistenten persönlich zu entschuldigen. 
Studenten, die an allen Lehrveranstaltungen eines Tages oder darüber hinaus 
an mehreren Tagen nicht teilnehmen können, haben eine genehmigte Be
urlaubung oder im Krankheitsfalle eine ärztliche Bescheinigung dem Bea~;~f-
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tragten ihrer Seminargruppe einzureichen. Dabei sind die Hinweise des Di-
rektors für Studienangelegenheiten für die Zusammenarbeit der Studenten mit 
der Verwaltung zu beachten. · 

Sonderurlaube können in begründeten Fällen gewährt werden, und zwar: 

bis zu 1 Tag: 
bis zu 3 Tagen: 
bis zu 1 Woche: 
über 1 Woche: · 

vom Seminargruppenbetreuer 
vom Leiter des Lehrstuhles des Hauptfaches 
vom Leiter der Fachrichtung 
vom Direktor für Studienangelegenheiten 

Sonderurlaub, der die Dauer von 1 Tag überschreitet, ist schriftlich zu be
antragen. Die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Anträge sind von 
den Seminargruppen jeweils am Monatsende zusammen mit d~r A,J):wesen
heitsliste dem Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten vorzu
legen. 

Die Genehmigung von Sonderurlauben vor Feiertagen oder anderen unter
richtsfreien Zeiten bleibt dem Leiter der Lehrstühle vorbehalten, bei denen 
die Studenten das Hauptfach studieren. Die gleichen Lehrstühle genehmigen 
auch den erweiterten Wochenendurlaub. 

Um den Ablauf der Lehr- und Forschungstätigkeit zu sichern, sind die von 
den Direktoren, der Verwaltung und den Lehrstühlen angegebenen Sprech-
zeiten einzuhalten. -

Bei Veranstaltungen au.fjerhalb des Institutes legt jeder Student' Wert auf eine 
verantwortungsbewu.fjte Haltung gegenüber den Aufgaben und dem Ansehen 
unseres Instituts. Er lä.fjt sich in Praktika und Arbeitseinsätzen davon leiten, 
da.fj jede gute Tat für den Sozialismus zu einem besseren Leben aller Werk
tätigen führt. 

Jeder Student hat sich in den Gebäuden des Instituts so zu verhalten, dalj 
das Volkseigentum keinen Schaden erleidet. Für die Benutzung der Gebäude, 
der einzelnen Räume, Einrichtungen und Geräte gelten die entsprechenden 
Hausordnungen bzw. besondere Bestimmungen. 

Der Student achtet seirie Lehrkräfte vor allem durch seine bewu.fjte Studien
disziplin. Sein Verhalten gegenüber dem Lehrkörper, den Besuchern, dem 
Verwaltungs- und technischen Personal sowie den anderen Studenten wird 
durch Höflichkeit, Offenheit, Sauberkeit und Anständigkeit bestimmt. 

Hervorragende Leistungen im Studium und bei der Gestaltung des Lebens 
am Institut werden von den Leitern der Fachrichtungen durch Belobigung 
und Auszeichnung sowie durch eine bevorzugte Gewährung von Stipendien 
gewürdigt. Die gegenseitige Hilfe und die kameradschaftliche Zusammen
arbeit, die Achtung vor dem Kollektiv und die Beherzigung seiner Kritik 
sind Grundgedanken, von denen sich der Student in seinem Handeln. leiten 
lä.fjt. Das Recht der Kritik zur Verbesserung des Studiums und des Lebens 
am Institut nimmt der Student durch Aussprachen in der Seminargruppe, 
durch die Diskussion und aktive Zusamm~narbeit mit den Leitungen der 
FDJ, durch Aussprachen mit d'en Lehrkräften sowie durch Eingabe seiner An
liegen an die Lehrstuhl- und Fachrichtungsleiter sowie an die Direktoren 
wahr. 
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Das Recht der Kritik und Mitbestimmung der Studenten wird vor ailem 
durch die Arbeit der FDJ am Pädagogischen In:;titut, durch ihre Vertreter 
im Wissenschaftlichen Rat, in den Filchrichtungsleitungen, in der Studien
kommission, in der Zentralen Stipendien- und Sozialkommission und in der 
Disziplinarkommission verwirklicht. 
Jeder Verstoij gegen die Studienordnung schadet dem gesamten Institut, stört 
die gemeinsame Arbeit und wird deshalb auf der Grundlage der Disziplinar
ordnung entsprechend bestraft. 

gez. Dr. LEHMANN, Direktor 

Hinweise für die Zusammenarbeit der Studenten 
. mit der Verwaltung 

Wie in allen Einrichtungen unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates ist auch in 
unserem Pädagogischen Institut die Sorge um den Menschen das oberste 

' Prinzip der Tätigkeit unserer Verwaltung. Die Wahrung dieses sozialistischen 
Prinzips in der Verwaltung verlangt von allen Beteiligten die Kenntnis und 
Einhaltung eines bestimmten Arbeitsablaufes in der Verwaltung, die bewuljte 
und disziplinierte Einstellung der Studenten auf diesen Ablauf und eine stets 
höfliche und von gegenseitiger Achtung getragene Atmosphäre im täglichen 
Umgang. Braucht ein Student Rat oder Hilfe, so soll er sich zunächst an seine 
FDJ-Gruppenleitung oder an den Seminargruppenbetreuer wenden. Ist nur 
Hilfe möglich, indem die Rechte urid Kräfte der Gruppe überschritten werden, 
so sinci die Funktionäre der Gruppe berechtigt und verpflichtet, sich an die 
entsprechenden Leitungsorgane des Instituts zu wenden, um die Angelegen
heit unter Wahrung der Interessen des Studenten zti regeln. Ein Übergehen 
der Gruppenleitung oder des Seminargruppenbetreuers hat in der Regel nur 
eine Verzögerung in der Bearbeitung zur Folge . Unabhängig davon hat 
selbstverständlich jeder Student das Recht, sich an die höheren Leitungsorgane 
zu wenden, wenn er der Meinung ist, daij die Funktionäre der Gruppe seine 
Interessen nicht genügend wahren. 

Die Kontrolle der An- und Abwesenheit 

Sie erfolgt gemälj der Studienordnung durch die Seminargruppe, die mit 
dieser Aufgabe einen Studenten zu betrauen hat. Die Fehlzeiten sind monat
lich in der Seminargruppe auszuwerten. Die erforderlichen erzieherischen und 
sonstigen Maijnahmen sind gemeinsam festzulegen. Dem Sekretariat des Di
rektors für Studienangelegenheiten ist das Ergebnis der Auswertung am Ende 
eines jeden Monats schriftlich bekanntzugeben. Die Anleitung dazu erhalten 
die Seminargruppen vom Sekretariat des Direktors für Studienangelegen-
heiten. Alle Kranl,meldungen (Arbeitsbefreiungsbescheinigungen) sind sofort. 
spätestens aber am dritten Tag nach der Erkrankung, über die Seminar
gruppe an das Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten zu leiten. 
Studenten, die auijerhalb des Studienortes erkranken, haben die Arbeits
befreiungsbescheinigungen ·innerhalb von drei Tagen an das PI zu senden. 
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Sollte das aus irgendeinem Grunde nicht möglich sein, dann ist dem Sekre
tariat des Direktors für Studienangelegenheiten telefonisch oder telegrafisch 
von der Erkrankung Nachricht zu geben. 

Studenten, die unentschuldigt den Lehrveranstaltungen fernbleiben, werden 
von der Leitung des Instituts disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. 

Bcurlaubung der Studenten 

Sie ist durch die Studienordnung geregelt. Für verheiratete Studenten, deren 
Familien nicht in Dresden oder der näheren Umgebung Dresdens wohnen, 
wird monatlich ein erweiterter Wochenendurlaub gewährt. 

Dabei ist die vom Direktor für Studienangelegenheiten bestätigte Anweisung 
zur Regelung des erweiterten Wochenendurlaubs für Studenten zu beachten. 
Sie lautet: 

.. Auf der Grundlage der ,Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit bei 
Heimfahrten der Mitarbeiter in den staatlichen Organen' vom 20. 4. 1955 
(Gesetzblatt Nr. 34, Teil I, vom 28. 4. 1955) wird folgende Regelung getroffen: 

1. Verheiratete Studentinnen und Studenten und solche Studentinnen, 
denen die elterliche Sorge für Kinder zusteht, die nicht in Dresden 
oder der näheren Umgebung Dresdens wohnen und somit von ihren 
Angehörigen getrennt leben müssen, erhalten monatlich einen er
weiterten Wochenendurlaub. In diese Regelung werden auch jene Stu
dentinnen einbezogen, die in Dresden wohnen und ohne elterliche 
oder sonstige verwandtschaftliche Unterstützung für ihre Kinder sorgen 
müssen. • 

2. Ledige Studentinnen und Studer.lten, deren Fahrzeit zum Heimatort 
länger als sechs Stunden dauert, erhalten jeden zweiten Monat einen 
erweiterten Wochenendurlaub. 

3. Der erweiterte Wochenendurlaub wird nur Studentinnen und Studenten 
gewährt. die die Studiendisziplin in den dazwischenliegenden Wochen 
nicht verletzt und nicht unentschuldigt gefehlt haben. 

4. ·ocr erweiterte Wochenendurlaub umfaijt den gesamten Unterricht am 
Sonnabend und wird in der Regel bis Montag 10 Uhr gewährt. Be· 
urlaubungen über diesen Zeitraum hinaus müssen besonders begründet 
werden. Es wird nur in den Monaten erweiterter Wochenendurlaub 
gewährt. in denen die Studenten keine Ferien haben. 

5. Die Gewährung des erweiterten Wochenendurlaubs muß von der Semi
nargruppe so geregelt werden, daß an jedem Wochenende und -anfang 
höchstens ein Viertel der ' diese Regelung betreffenden Studenten be
urlaubt ist. Die Beurlaubten sind verpflichtet, sich über den in den 
Lehrveranstaltungen behandelten Stoff zu informieren, um ihn nach
träglich durcharbeiten zu können. 

6. Die Seminargruppen haben zu Beginn eines jeden Semesters eine Liste 
der zu Beurlaubenden aufzustellen. In dieser Liste müssen enthalten 
sein: 
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Namen, 
zeitliche Verteilung des Ürlaubs im Semester, 
Bemerkungen über evtl. Sonderregelungen bei einzelnen 
Studenten. 

Diese Liste (Vordrucke sind im Sekretariat des Direktors für Studien
angelegenheiten erhältlich) mufj im Laufe der ersten Unterrichtswoche 
im Semester dem stellvertretenden Leiter des Hauptfach-Lehrstuhls in 
zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung vorgelegt werden . Er reicht 
ein bestätigtes Exemplar der Liste an das Sekretariat des Direktors für 
Studienangelegenheiten weiter. Veränderungen des Urlaubs sind nur 
mit Genehmigung des stellvertretenden Leiters des Lehrstuhls möglich." 

Studienbuch 

Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums ein Studienbuch. In dieses 
Studienbuch _ sjnd .einzutragen: Lehrveranstaltungen, Zwischenprüfungen, Be
lege, Praktika, Exkursionen usw. Wie die Eintragungen · vorzunehmen sind, 
zeigt die Anweisung über die Führung des Studienbuches vom 14. 8. 1963. 
Diese Anweisung wird mit den neuen Studienbüchern ausgegeben. Aufjerdem 
kann sie zu jeder Zeit beim Prüfungsamt eingesehen werden. Die Richtigkeit 
der Eintragungeil ist von der zuständigen Lehrkraft zu bestätigen. Die Studien
bücher sind - Dokumente, die den Charakter rechtskräftiger Urkunden be
sitzen. Ihre sorgfältige Führung ist Voraussetzung für die Zulassung zum 
Staatsexamen, zu Teilstaatsexamen und zu Zwischenprüfungen. 
Jede Änderurig des Inhalts, jedes Einfügen von Ergänzungsblättern, jeder 
Verlust von Blättern usw. sind durch das Prüfungsamt rechtskräftig zu be
stätigen. 

Auszug aus der Prüfungsordnung des Ministeriums für Volksbildung 
vom 21. 4. 1964 

"§ 3 - Zulassung zur Prüfung 
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1. Zu den Staatsexamensprüfungen können nur solche Kandidaten zu
gelassen werden, die während des Studiums bewiesen haben, dafj ihr 
Verhalten den Anforderungen an einen sozialistischen Studenten ent
spricht und ..die allen Studienanforderungen gerecht geworden sind. 

2. Für die Zulassung zu den abschliefjenden Staatsexamensprüfungen reicht 
jeder Kandidat zu Beginn des letzten Studienjahres einen schriftlichen 
Antrag beim Direktor für Studienangelegenheiten oder beim Prüfungs
amt ein. Diesem Antrag sind beizufügen: 
a) Das endgültige Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit mit dem 

Namen des Betreuers. 
b) Der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an den laut Studien

plan vorgesehenen obligatorischen Lehrveranstaltungen bzw. über 
ausgesprochene Befreiungen von der Teilnahme. 

c) Der Nachweis _über alle bestandenen Zwischenprüfungen bzw. die 
Scheine bei Befreiung von Prüfungen, über erfolgreiche Teilnahme 
an den Praktika bzw. Seminaren. 

d) Die Testate, Übungs- und Berechtigungsscheine gemäfj § 2, Abs. 2 
(Studentische Körpererziehung, einschliefjlich Schwimmen, obligato
rischer Russischunterricht, Vorführberechtigung für Film-, Bild- und 
Tonwiedergabegeräte) . 

3. Die Zulassung zum Staatsexamen erfolgt durch Beschlufj der zentralen 
Prüfungskommission. Eine beso'ndere schriftliche Bestätigung der Zu-
lassung erfolgt im Regelfalle nicht." 

In Ergänzung zur vorliegenden Prüfungsordnung wurde vom Direktor fol
gende Anweisung über die Zulassung zum Staatsexamen, zu Teilstaatsexamen 
sowie zu Zwischenprüfungen am Pädagogischen Institut Dresden erlassen: _ 

a) Ein Student kann nur dann zur Teilnahme an den schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen, die innerhalb des Staatsexamens bzw. als Teil-

• Staatsexamen und Zwischenprüfung abzulegen sind, zugelassen werden, 
wenn alle Unterlagen vorliegen, die nachweisen, dafj der Student an 
den bis zur Prüfung geforderten obligatorischen Lehrveranstaltungen 
teilgenommen bzw. alle geforderten obligaforischen Arbeiten im R~h
men des Studiums erfolgreich durchgeführt hat (z. B. alle Testate im 
Studienbuch, alle Seminarscheine, Belegarbeiten, Exkursionen usw.). 

b) Für die Abgabe der Unterlagen werden bis 31. Oktober etnes jeden 
Studienjahres durch die Leitungen der Fachrichtungen auf der Grund
lage der Festlegungen der Zentralen Prüfungskommission die Termine 
sowie die Auf~tellung der vorzulegenden Unterlagen veröffentlicht. 
Für ' die Kontrolle der vorzulegenden Unterlagen ist das Prüfungsamt 
verantwortlich. 
Die Termine der Abgabe der Unterlagen durch die Studenten sind so 
zu legen, dafj die Kontrolle der Unterlagen bei der Durchführung von 
Teilstaatsexamen und Zwischenprüfungen am Ende des 1. bis 3. Stu
dienjahres eine Woche vor dem Termin des Beginnes der Prüfungs
periode abgeschlossen ist. Für das Staatsexamen am Ende des Studiums 
sind die Termine so zu legen, dafj die Zentrale Prüfungskommission 
spätestens eine Woche vor den Staatsexamensklausuren die Zulassung 
der Studenten beraten kann. 

c) Studenten, die die Unterlagen zu den festgelegten Terminen nicht voll
ständig vorlegen, werden zu den Prüfungen der jeweiligen Prüfungs
periode nicht zugelassen. 
Die Studenten, die aus dem genannten Grund zu Teilstaatsexamen bzw. 
zu Zwischenprüfungen am Ende des 1. bis 3. Studienjahres nicht zu
gelassen werden, haben Gelegenheit, die Prüfungen der jeweiligen 
Prüfungsperiode am Ende des folgenden Herbstsemesters bei Voll
ständigkeit der vorzulegenden Unterlagen nachzuholen. Studienfreie 
Zeit wird nicht gewährt. 
Wird dieser Termin nicht eingehalten, erfolgt Exmatrikulation. Die 
Studenten, die aus dem genannten Grund nicht zum Staatsexamen am 
Ende des 4. Studienjahres zugelassen werden, nehmen an den Lehr
veranstaltungen bis zum Abschlufj des Studiums teil. Sie scheiden dann 
aus dem Institut aus. 
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Sie haben Gelegenheit, bei Vollständigkeit der vorzulegenden Unter
lagen die Prüfungen des Staatsexamens zu den Terminen abzulegen , 
die in der Prüfungsordnung für die Wiederholung nicht bestandener 
Prüfungen des Staatsexamens vorgesehen sind. Werden diese Termine 
nicht eingehalten, erhält der Student eine Bescheinigung, da.fl er das 
Institut erfolglos besucht hat. 
Liegen bei Studenten Begründungen vor, die das Fehlen von Unter
lagen entschuldigen, so hat der Fachrichtungsleiter der Zentralen Prü
fungskommission entsprechende Vorschläge zur Behandlung der be
treffenden Fälle zu unterbreiten. 

d) Für die Festlegung der notwendigen Ma.flnahmen ist der Vorsitzende 
der Zentralen Prüfungskommission in Zusammenarbeit mit den Leitern 

der Fachrichtungen ver:fntwortlich . gcz. Dr. LEHMANN, Direktor 

Zahlung von Stipendien 

Stipendien werden gewährt : 

a) auf Grund der 
"Anordnung über die Gewährung von Stipendien an Produktionsarbeiter 
und ehemalige Angehörige der bewaffneten Formationen zur Aus
bildung als Lehrer und Erz-ieher vom 30. 4. 1959" 
an Studenten, die 
1. bei Aufnahme des Studiums eine mindestens dreijährige Tätigkeit 

in der Produktion nachweisen können, 
2. bei einer der bewaffneten Formationen mindesteps drei Jahre ge

dient haben, in Ehren entlassen wurden und ihr Studium spätestens 
zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Dienst aufnehmen. · 

b) an alle anderen Studenten auf Grund der 
"Anordnung über die Gewährung von Stipendien an Studierende der 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen Demokratischen 
Republikn - Stipendienordnung - vom 17. 12. 1962. 

Diese Anordnungen liegen im Sekretariat des Direktors für Studienangelegen
heiten zur Einsichtnahme aus. 
Stipendien, Studienbeihilfen usw. werden nur auf Antrag gewährt. Studierende 
des 1. Studienjahres, die ein Stipendium oder eine Studienbeihilfe beantragen, 
sind verpflichtet, den Stipendienantrag und die erforderlichen Bescheinigungen 
spätestens einen Monat vor Beginn des Studiums dem Sekretariat des Di
rektors für Studienangelegenheiten zu übergeben. Die Stipendienzahlung be
ginnt mit dem Tage der tatsächlichen · Studienaufnahme. 
Studierende höherer Studienjahre. die ein Stipendium, eine Studienbeihilfe 
oder ein Zusatzstipendium beantragen, müssen den Antrag spätestens am 
30. Juni im Sekretariat des Direktors für Studienangelegenlieiten, Zimmer 118, 
abgeben. 
Werden Stipendien, Studienbeihilfen oder Zusatzstipendien zu einem späteren 
Zeitpunkt beantragt, so beginnt die Zahlung des bewilligten Stipendiums, der 
Studienbeihilfe oder des Zusatzstipendiums gemii6 § 10 der Stipendienord
nung frühestens in dem darauffolgenden Monat. 

, 
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Die Gewährung von Stipenden setzt voraus, ·dafj die Empfänger von Stipendien 

1. ihre ganze Kraft für die Erreichung bester Studienergebnisse einsetzen, 

2. schwächeren Studenten bei der Verbesserung ihrer Studienergebnisse 
helfen, 

3. sich auch in ihrem sonstigen Verhalten eines . sozialistischen Lehrer-
studenten würdig erweisen. 

In jenen Fällen, in denen Studierende diese selbstverständlichen Forderungen 
nicht erfüllen, ihre Studienverpflichtungen vernachlässigen oder durch ihr 
sonstiges Verhalten zu ernsten Klagen Anlafj geben, wird die Stipendien
kommission nach vorhergegangener Beratung in der Gruppe und im Lehr
stuhl eine Kürzung des Stipendiums veranlassen. 

Für die Gewährung von Leistungsprämien gelten folgende Grundsätze: 

Studentinnen und Studenten, die sehr gute oder gute Studienleistungen 
erreicht haben, können Prämienzuschläge zu ihren Stipendien erhalten, 
und zwar 

PM 80,- bei sehr guten Studienleistungen an höchstens 10 % der 
Studierenden, 

DM 40,- bei guten Studienleistungen 1m höchstens 30 % der 
Studierenden. 

Diese Zuschläge werden ab 2. Studie11jahr im Direktstudium gewährt. Fii r 
Studierende, die die Abschlu.flprüfung an einer anderen zur Hochschulreife 
fürenden Lehranstalt bestan den haben, kann unter den im § 7 Abs. 4 der 
Anordnung vom 17. 12. 1962 genannten Voraussetzungen bereits im 1. Stu
dienjahr ein Prämienzuschlag gewährt werden. 

a) Allgemeine Voraussetzungen 

Studierende, die eine Leistungsprämie erhalten sollen, müssen in der 
Erfüllung ihrer Studienaufgaben und Studiendisziplin stets vorbildlich 
sein und ihr individuelles Studium mit den Interessen des ganzen Kol
lektivs beispielgebend verbinden. Dazu gehört auch, dafj sie in den 
Wohnheimen ein vorbildliches Verhalten zeigen und die gewählten 
Heimaktive in ihrer Arbeit unterstützen. Sie sollen durch ihre Aktivität 
die sozialistische Erziehung der Studenten in ihrer Seminargruppe 
fördern und vorrangigen Anteil bei der Lösung gesellschaftspolitischer 
Aufgaben für den Aufbau des Sozialismus haben. · 

b) Sehr gute Studienleistungen 

liegen vor, wenn der Studierende in der Mehrzahl der Studien
disziplinen eine 1 hat und in keiner Disziplin unter 2 steht. In der 
Disziplin des t . Faches ist unbedingt die Note 1 nachzuweisen. 

c) Gute Studienleistungen 

liegen vor, wenn der Studierende in der Mehr~ahl der Disziplinen 
eine 2 hat und in keiner Disziplin unter 3 steht. In der Disziplin des 
1. Faches ist unbedingt die Note 2 nachzuweisen. 
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Bei der A~sarbeitung der Vorschläge ist zu beachten: 

1. Alle Vorschläge sind in den Seminargruppen unter Mitwirkung der 
Seminargruppenbetreuer zu beraten. Das Ergebnis der gemeinsamen 
Beratung - der Vorschlag auf Gewährung einer Leistungsprämie von 
DM 40,- oder DM 80,_- - ist als Zusatz in die jährliche Beurteilung 
aufzunehmen. Ein gesonderter Antrag für die Leistungsprämie eutfäl!t 
deshalb. 

2. Neben den Prüfungsnoten sind auch die notenmäfjigen Ergebnisse der 
Klausuren,-Belegarbeiten bzw, die Semester- und Jahresnoten - wenn 
sie erteilt werden - .zu berücksichtigen. 

Die Sitzungen der Stipendienkommission und ihre Entscheidungen sowie die 
Termine der Stipendienzahlung werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Die Stipendienzahlung erfolgt durch bargeldlose Überweisung auf ein Konto 
des Studenten bei einer Zweigstelle der Stadtsparkasse Dresden, das er sich 
bei seiner Immatrikulation einzurichten hat. 

Stipendienzahlung bei Krankpeit 

Die Stipendienordnung regelt die Stipendienzahlung bei Krankheit wie folgt : 

1. In voller Höhe werden Stipendien, Studienbeihilfen und Leistungs
zuschläge bei Krankheit gezahlt: 
a) von der 1. bis 6. Krankheitswoche bei ärztlich bescheinigter Krank

heit, 
bl von der 1. bis 6. Krankheitswoche bei stationärer Behandlung in 

einer Tbc-Heilstätte, 
c) von der 1. bis 26. Krankheitswoche bei Unfällen im Praktikum im 

Ernteeinsatz, im Produktionseinsatz ' und beim Pflichtsport ' 

2. Eine Kürzung der Stipendien usw. um 50% tritt ein: 
d) von der 7. bis 26. Krankheitswoche, wenn eine ärztliche Bescheini

gung. darüber vorliegt, dafj die Arbeitsfähigkeit in absehbarer Zeit 
wiederhergestellt wird, 

e) von der 1. bis 6. Krankheitswoche, wenn eine stationäre -Behand
lung im Kranl<enhaus oder in einer anderen Heilstätte erfolgt, 

f) vori der 7. Krankheitswoche bis zum Abschlu6 der Behandlung, 
wenn die Behandlung in einer Tbc-Heilstätte erfolgt. 

3. Eine Kürzung der Stipendien usw. um 75% tritt ein: 
g) von · der 7. bis 26. Krankheitswoche, wenn eine stationäre Behand

lung in einem Krankenhaus oder in einer Heilstätte durchgeführt 
wird. 

Stipendien nach dieser Regelung können während eines Studienjahres je
weils nur einmal gewährt Werden. 
Nach Ablauf der 26. Krankheitswoche wird die Zahlung der Stipendien usw. 
eingestellt. Liegt Invalidität vor, dann mufj der Antrag auf Gewährung einer 
Invalidenrente bei der zuständigen Dienststelle der Sozialversicherung· gestelll 
werden. 
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Stipendienzahiung bei Erkrankung des Kindes 

Alleinstehende studierende Mütter, die wegen Erkrankung ihres Kindes, zu 
dessen Pflege Krankenhausbehandlung nicht notwendig oder nicht mögiich ist, 
dem Studium fernbleiben ·müssen, wird das Stipendium oder die Studien
beihilfe einschliefjlich gewährter Leistungsprämien für die Dauer von ins
gesamt 4 Wochen in einem Studienjahr weitergezahlt 

Die gleiche Regelung gilt für studierende Mütter, deren Ehemann ebenfalls 
Student ist_ 

Veränderungen in den PersonaHell 

Alle Veränderungen (Eheschliefjung, Geburt, Heimatanschrift, · Wohnanschrift 
am Hochschulort, Verdiensthöhe der Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern oder des 
Ehegatten usw.) müssen sofort dem Sekretariat des Direktors für Studien-' 
angelegenheiten, Zimmer 119, gemeldet werden. Entsprechende- Unterlagen 
sind dabei vorzulegen. 

Eintretende Änderungen werden auf die Stipendienberechnung in dem der 
Änderung folgenden Monat wirksam. 

zu~ und Abgänge 

Alle_ Zu- und Abgänge (z. B. HochschulwechseL FachkombinationswechseL 
Ausscheiden aus dem Studium) der Studenten sind den in Frage kommenden 
Stellen des PI auf dem dafür vorgesehenen Vordruck "Veränderungsmeldung" 
sofort nach Eintritt der Veränderung zu melden. Von der Erfassung mit dieser 
Meldung sind nur jene Zugänge ausgenommen, die sich bei der Immatriku
lation zu Beginn des Studienjahres ergeben. 

Anträge auf Hochschulwechsel oder auf Exmatrikulation sind in der Seminar
gruppe und im Hauptfach-Lehrstuhl zu beraten und erst dann - ergänzt · mit 
einem Bericht über das Ergebni-s der Beratung - dem Direktor für Studien
angelegenheiten zur Entscheidung vorzulegen. 

~ 

Anträge auf Fahrpreisermä~igung für die_ Deutsche Reichsbahn 

Sie sind dem Sekretariat des Direktors für Studienangelegenheiten seminar
gruppenweise zur Bestätigung vorzulegen. 

Benutzung des Postverteilerschraitkes im Lehrgebäude Wigardsträfje 

Jede Seminargruppe hat ein Fach · für die in Empfang zu- nehmende Post. 
jede Seminargruppe hat dafür zu sorgen, dafj die 'für sie bestimmte Post 
durch einen Beauftragten der Gruppe -täglich den Fächern entnommen wird. 
Anderen Studenten ist die Postentnahme nicht gestattet. 
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ble für das Sekretariat des Direktors für Studienangeiegenheiten bestimmte 
Post ist in das Sammelfach (rechtes oberes Fach im Verteilerschrank) zt. 
geben. Die gesamte an das Sekretariat des Direktors für Studienan?elege~
heiten gerichtete Post mufj neben dem Namen. d~s Studenten. ~nbedmgt ~Je 
Bezeichnung der Seminargruppe tragen, damrt 1hre rechtze1t1ge und ord-
nungsgemäfje Bearbeitung möglich ist. 

Privatpost der Studenten · 

Die rasche und reibungslose Zustellung der beim PI eingehenden Privatpost 
der Studenten ist nur dann möglich, wenn die , Posts:ndungen ~eben ~em 
Namen des Studenten die Zimmernummer im W~hnhem~ od~r d1e. BezeJCJ:-, 
nung der Seminargruppe tragen. Die Beachtung d1eses Hmwerses s1cher~- ?1e 
rasche Zustellung aller Postsendungen und erspart der Verwaltung unnotlge 

Mehrarbeit. 

d . zusammenarbe1't der Studenten mit der Verwaltung Die Hinweise für 1e 
wurden mit dem Sekretär der ZHSGL beraten. 

gez. Dr. KRIEGENHERDT 

Direktor für Studienangelegenheiten 

Arbeitsordnung der Seminargruppenbetreuer 

Im Programm. der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Prog:amm 
für- deri umfassenden Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 

Republik, heifjt es: 

Das sozialistische Volksbildungswesen benötigt einen politisch ge
fe;tigten, wissenschaftlich und fachlich gut ausgebi~dete? Lehrer, der 
fest mit dem Volk verbunden ist und mit Klughe1t, L1ebe und ?m-
sicht die Jugend erzieht." 

An unserem Pädagogischen Institut Dresden werden_ sozialistische Lehrer. aus·· 
gebildet die diese Aufgaben erfüllen sollen. Es 1st deshalb das Ar;he~en 
aller Lehrkräfte, in enger Zusammenarbeit mit Partei ~nd Jugendorg~msatlon 
in den Seminargruppenkollektiven, den Studenten eme gute fachhebe und 

politische Qualifikation zu vermitteln. 

zu diesem Zweck werden , vom Direktor für Studienangeleg~nheiten Sei?ina~
gruppenbetreuer als Beauftragte der staatlichen Le1tung. emgesetzt,_ d1e d1e 
Studenten bei der Organisation ihre-r Studien- und Er~1ehungsarbe1t u~te~
stützen. Hauptziel dieser Tätigkeit mufj es sein, die Leitungen der Semmar-
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gruppen dahin zu führen, da6 sie ihre . Aufgaben selbständiger iösen und der 
Seminargruppenbetreuer in den letzten beiden Studienjahren immer mehr in 
den Hintergrund tritt. Damit der Seminargruppenbetreuer diese Aufgaben er
füllen kann, werden ihm auf staatlicher Ebene und in der gesellschaftlichen 
Arbeit keine anderen gröfjeren Aufgaben übertragen. 

I. Die Aufgaben des Seminargruppenbetreuers 

1. Er unterstützt die _gewählten Leitungen und äie gesamte Seminargruppe 
bei der Schaffung einer Atmosphäre des intensiven Studiums ent
sprechend den Anforderungen des Studienprogrammes. Im Vordergrund 
steht dabei die Erziehung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit, 
die Organisation kollektiver Arbeitsformen und der Kampf um eine 
ausgezeichnete Studiendisziplin in den Lehrveranstaltungen und im 
Selbststudium. · 

2. Er unterstützt die gewählten Leitungen und die ges.amte Seminargruppe 
bei der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit und bei der Entwick
lung der Gruppe zum Kollektiv. Es gilt dabei besonders, die selb
ständige politisch-erzieherische Arbeit der gewählten Leitungen zu 
entwickeln und ihnen zu helfen- die Auseinandersetzungen über ideo
logische Fragen zu organisieren. 

3. Er hilft den Studenten bei der Lösung persönlicher Probleme auf der 
Basis eines echten Vertrauensverhältnisses. Ziel der Arbeit mu.fj sein, 
alle Schwierigkeiten, die die Studenten bei der Erreichung maximaler 
Studienergebnisse hindern, geiiJ.einsam zu überwinden. 

4. Er unterstützt die gewählten Leitungen und die gesamte Seminargruppe 
bei der Erarbeitung und Diskussion von Beurteilungen, von Vorschlägen 
für Leistungsprämien, für öffentliche Belobigung bzw. öffentlichen Tadel 
und für Disziplinarma.fjnahmen. Er nimmt an den Einweisungs
gesprächen teil. 

5 . . Er unterstützt die Heimbetreuer in ihrem Bemühen, in ·den Wohn· 
heimen eine sozialistische Wohnkultur und ein reges geistiges Leben -
zu entwickeln. 

6. Er nimmt am Immatrikulationslager teil und schafft sich dort die 
Grundlage für seine künftige Arbeit mit der Seminargruppe. 

In den beiden letzten Studienjahren sollte die Entwicklung der Seminargruppe 
soweit vorangeschritten sein, da.fj sich cÜe Tätigkeit des Seminargruppen
betreuers im wesentlichen nur noch auf die Aufgaben 3. bis 5. zu beschränken 
braucht. 

II. Pflichten der übergeordneten Leitungen 
und aller Lehrkräfte gegenüber dem Seminargruppenbetreuer 

1. Aufgabe der übergeordneten Leitungen und Lehrkräfte des Instituts 
ist es, vor Entscheidungen über wichtige, die Seminargruppe oder ein
zelne Studenten der Gruppe betreffende Fragen die Meinung des 
Seminargruppenbetreuers einzuhOlen. 
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:2. Der Seminargruppenbetreuer ist laufend von ailen _in seinehr . Gruppe 
tätigen Kollegen über besonders positive und n~gat1ve Ersc emungen 
zu informieren, damit ihm Rahmen der FDJ-Arbeit bzw. von der Fach
richtungsleitung zur rechten Zeit Lob und Tadel öffentlich ausgesprochen 

werden können. 

Durchführungsbestimmung für das Studienjahr 1964/65 

Der Einsatz der Seminargruppenbetreuer erfolgt d~·ch die Fachrichtungsleiter 
und wird vom Direktor für Studienangelegenheiten bestätigt. 
In den Seminargruppen der Studienjahre 1963/64 und 1964/65 werden Be
treuer aus · den Lehrstühlen eingesetzt, bei denen die Studenten das Haupt: 
fach studieren. Soweit es möglich ist, wird nach diesem Grundsatz auch bei 
den Seminargruppen der übrigen Studienjahre verfahren. 
In den ersten beiden Studienjahren sollten Seminarg_ru~penbetre_uer aus den 
Fachabteilungen der Lehrstühle und im 3. und 4. Stu~:en]ah~ Seminargruppen
betreuer aus den Methodikabteilungen der Lehrstuhle emgesetzt werd~n. 
Diese Regelung ist deshalb erforderlich, damit die sonst entste_her:den Schwi~
rigkeiten bei der Betreuung der Studenten des 1. ·und 2. St~die~Jahres_- d1e 
Methodik-Lehrkräfte sind durch Praktika oft wochenlang mcht 1m Institut -

vermieden werden. 
Die · stellvertretenden Leiter der Lehrstühle sind für die Anleit_ung, ~urc~
führung und Kontrolle der Arbeit der Lehrkräfte verantwortlich: d1~ . die 
Seminargruppen betreuen, in denen die Hauptfach-Studenten des Jeweiligen 
Lehrstuhles zusammengefa{lt sind. Die Anleitung der stellve~trct~~den Lehr
stuhlleiter erfolgt durch den stellvertretenden Leiter der Je~eihgen Fach-
. · ht Für die zentrale Anleitung der. stellvertretenden Leiter de_r Fach-
ric ung. h . t tr h 
richtung ist der Direktor für Studienangelegen eiten veran wor IC ·• 

Diese Arbeitsordnung der Seminargruppenbetreuer tritt am 1. 9. 1964 m Kraft. 

gez. Dr. KRIEGENHERDT 
Direktor für Studienangelegenheite:1 

Bibliotheksordnung 

Die zentrale Bibliothek unt:ersteht dem 1. stellvertretenden Direk~or für For
schung und wissensch_q_ftlichen Nachwuchs. Sie hat die Aufg~be, d1_e zur pla~~ 
mä{ligen Durchführung von Lehre und Forschung erforde:hche Literatur .. fur 
d te Institut zu beschaffen sowie die Buchausleihe an Lehrkrafte, 

as gesam . d ' K t 1 · · nd 
Mitarbeiter und Studenten durchzuführen. Ih~. obliegt Je a a ogisJerung u 
vermögensma{lige Verwaltung aller Buchbestande. 

I. Buchbeschaffung 

Jeder Lehrstuhl und jedes Lektorat erhalt~n jährlich H~ushaltsmittel für Buch
beschaffungen. Diese dienen hauptsächlich der Erweiterung des BElstandes 
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der Zentralen Bibliothek und der Lesesäle. Für die Handbibliotheken r\ ·· · 
Lehrstühle sind nur wesentliche Standardwerke anzukaufen. 

a) Die Buchbeschaffung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Vertretern 
der einzelnen Lehrstühle und den fachlich zuständigen Bibliothekaren 
der Zentralen Bibliothek. Dabei ist zu beachten, da6 'nur solche Ti tel 
erworben werden, die die Lehr- und Forschungstätigkeit im Institut 
durch ihre Wissenschaftlichkeit, Aktualität und Zweckmä{ligkeit unter
stützen. 

b) Die Buchbestellungen werden ausnahmslos durch die Zentrale Biblio
thek erledigt. Ankäufe, die Angehörige des Lehrkörpers bzw. Studenten 
selbständig vornehmen, werden von der Zentralen Bibliothek als Privat
bestellungen behandelt. 

c) Bei Eingang der Lieferung in der Zentralen Bibliothek nimmt diese 
die Inventarisierung, Katalogisierung und Verteilung vor. 

d) Die Haushaltsmittel eines Rechnungsjahres sind auf Quartale aufzu
schlüsseln und zu verwenden. Die Haushaltsbevollmächtigten der Lehr
stühle sind verpflichtet, eine vierteljährliche Abstimmung der Baus
haltsüberwachungslisten mit der Buchhaltung vorzunehmen. Notein
käufe am Jahresende sind unzulässig. Die Verantwortung für die Ein
haltung des Haushaltsansatzes und die richtige Führung der Haushalts
überwachungslisten trägt der Lehrstuhlleiter. 

e) Alle anderen Zu- und Abgänge von Büchern z. B. durch Vermögens
ums-::tzungen mit anderen Instituten, sind ebenfalls über die Zentrale 
Bibliothek zu leiten. 

11. Ausleihe 
I 

a) Die Mitarbeiter der Zentralen Bibliothek sind verpflichtet, alle An-
gehörigen des Instituts durch Beratung bei der Ausleihe, durch biblio
graphische Auskünfte, systematische Leserkataloge, die Organisation 
von thematischen Buchausstellungen, Buchverkaufsausstellungen usw. 
zu unterstützen. 

b) Die Benutzer der Zentralen Bibliothek sind verpflichtet, die entliehenen 
Bücher sorgfältig zu behandeln und sie spätestens bis zum Ablauf der 
Leihfrist an die Zentrale Bibliothek zurückzugeben bzw. die Frist ver
längern zu lassen. Bücher dürfen nicht auf den Namen eines ander.en 
entliehen bzw. ohne Genehmigung der Zentralen Bibliothek weiter
gegeben werden. 

c) Die Leihfrist beträgt 4 Wochen. Sie kann verlängert werden, wenn 
keine Vorbestellung vorliegt. Die Verlängerung ist vom Leser recht
zeitig vor Ablauf der Leihfrist zu beantragen. Die Bibliothek ist be
rechtigt, die Frist (bei zwingenden Gründen, z. B. besonderer Nachfrage 
nach einem Titel) zu verkürzen. 

d) Wird das entliehende Buch bis zum Ablauf der Leihfrist nicht zurück-
gegeben bzw. der Abgabetermin nicht verlängert, erfolgt spätestens 
eine Woche nach Ablauf der Leihfrist die erste Mahnung und nach 
Ablauf einer weiteren Woche die zweite. Mahnung. Für jeden Kalender-
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tag, um den die Leihfrist überschritten wird, ist eine Versäumnis
gebühr von DM -,10 pro Band zu erheben. Wird nach zehntägiger 
Überschreitung der Leihfrist das Buch nicht zurückgegeben, erhöht sich 
vom elften ·Tage an die Versäumnisgebühr, darf jedoch nicht den drei
fachen, bei Broschüren den fünffachen Anschaffungspreis übersteigen. 
Grundlage für diese Festlegung ist die Ra)l.menbenutzungsordnung für 
Bibliotheken der Deutschen Demokratischen Republik. 

111. Abmeldung 

Alle Lehrkräfte, Mitarbeiter und Studenten sind bei Abgang vom Institut zur 
Abmeldung in der Zentralen Bibliothek verpflichtet. Das Prorektorat und die 
Kaderabteilung haben bei Abgang von Lehrkräften, Angestellten und Stu
denten darauf zu achten, dafj die erfolgte Bu~hrückgabe durch die Zentrale 
Bibliothek bestätigt wurde. -

IV. Benutzung der Lesesäle 
Die Lesesäle dienen ausschliefjlich dem Selbststudium. Die dort befindlichen 
Bücher und Zeitschriften sind Präsenzbestände. Die Mitnahme in andere 
Räume sowie Entleihungen nach aufjerhalb sind grundsätzlich nicht möglich. 
Eigenmächtige Mitnahme von Literatur wird als Verstofj gegen das . Instituts
eigentum behandelt. Für die Kontrolle und Aufsicht in den Leseräumen sind 
die Mitarbeiter der Zentralen Bibliothek bzw. die hierfür eingesetzten Stu· 
denten verantwortlich . Die in den Lesesälen aushängende Benutzungsordnung 
sowie Hinweise des Aufsichtsdienstes sind unbedingt einzuhalten. 

V. Handbibliotheken der Lehrstühle und Abteilungen 
Die Handbibliotheken der Lehrstühle und Abteilungen sind nur für die wissen
schaftliche Arbeit der Lehrkräfte bestimmt. Entleihungen nach au~erhalb 
sind in der Regel nicht durchzuführen, in Ausnahmefällen mufj ein genauer 
Nachweis geführt .werden. Ausleihen aus dem Bestand der Handbibliotheken 
an Studenten ist nicht gestattet. 
Verantwortlich für die Handbibliotheken sind ·die jeweiligen Lehrstuhlleiter. 
Die Verwaltunq der Handbücherei wird von den Leitern der wissenschaft
lichen Bereiche. in der Regel für die Dauer eines Studienjahres an einen Mit· 
arbeiter des Lehrstuhls übertragen. Zu Beginn jedes Kalenderjahres führt 
dieser eine Inventur seiner Buchbestände durch. Das Ergebnis ist proto
kollarisch festzuhalten und wird von dem Verantwortlichen für die Hand
bibliothek und dem Lehrstuhlleiter unterzeichnet. Für fehlende bzw. be
schädigte Literatur sind die Mitarbeiter des Lehrstuhls schadenersatzpflichtig. 

VI. ·Fachzeitschriften 

Die von den einzelnen Bereichen benötigten Fachzeitschriften werdem durch 
die Zentrale Bibliothek bestellt und verteilt. Bei der Auswahl der Titel und 
Festlegung der Anzahl der Exemplare gelten die gleichen Grundsätze wie für 
die Buch beschaffung. 
Für die ordnungsgemäfje Aufbewahrung der Fachzeitschriften in den einzelnen 
Lehrstuhl- und Abteilungsbereichen sind die Verwalter der Handbibliotheken 
verantwortlich. Auf Anforderung der Zentralen Bibliothek sind die ab
geschlossenen Jahrgänge des Vorjahres zum Einbinden abzugeben. Fehlende 
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Hefte müssen von den Mitarbeitern der Lehrstühle ersetzt werden. Die ge
bundenen Jahrgänge werden wie _Bücher inventarisiert und entsprechend ihrer 
Bedeutung entweder in den Lesesälen oder den Handbibliotheken der Lehr
stühle aufgestellt. 

Hausordnung 

Die Gebäude und Einrichtungen des Pädagogischen Institutes Dresden sind 
Volkseigentum. Jeder Angehörige und Besucher des Institutes hat sich in den 
Institutsgebäuden und auf dem Institutsgelände so zu verhalten, dafj das 
Volkseigentum keinen Schaden erleidet und dafj der Lehr- und Forschungs
betrieb sowie der Ablauf der Dienstgeschäfte und Veranstaltungen des Päd
agogischen Instituts nicht beeinträchtigt werden. 
Dazu gelten folgende Bestimmungen: 

I. Geltungsbereich 

§ 1 

Die Hausordnung gilt für alle Lehrgebäude, deren Grundstücke und für die 
in Gebäuden anderer Institutionen genutzten Unterrichtsräume. Für die 
Studentenwohnheime gelten die Heimordnung und die jeweilige Hausordnung 
der einzelnen Objekte. 

II. Hausrecht und Verwaltung der Dienstgebäude 

§ 2 
1. Der Direktor hat das Hausrecht in sämtlichen Anlagen und Räumlich· 

keiten des Pädagogischen Instituts. 
· 2. Der Verwaltungsdirektor ist ständiger Beauftragter des Direktors bei 

der Ausübung des Hausrechts. 
3. Die Ausübung des Hausrechts obliegt im Auftrage des Direktors für 

das Lehrgebäude II, Pohlandstrafje, dem Leiter der Historisch-Philo
logischen Fachrichtung und für das Lehrgebäude III, Wachwitz, dem 
Leiter des Lehrstuhls Deutsch. 

4. Erforderlichenfalls kann die Ausübung des Hausrechts für besondere 
Gebäude oder Räume des Instituts übertragen werden. 
Bei Abwesenheit des ständigen Beauftragten wird das Hausrecht vom 
jeweiligen Hausverwalter oder Hausmeister wahrgenommen. 

§ 3 
Die Verwaltung der Institutsgebäude erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Fachrichtungs- und Lehrstuhlleitern durch den Verwaltungsdirektor bzw. die 
der Abteilung Allgemeine Verwaltung unterstehenden Fachkräfte.-

111. Die Benutzung und Sicherung der Dienstgebäude 

§ 4_ 
1. Die Lehrgebäude werden 30 Minuteri vor Unterrichtsbeginn geöffnet 

und stehen in der Regel für Studienzwecke am Montag bis Freitag 
bis 21.00 Uhr, am Sonn;:tbend bis 13.00 Uhr zur Verfügung. 
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Der Aufenthalt in Lehrgebäuden auf;erhalb der vorgenannten Öffnungs
zeiten bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den 
Direktor bzw. die unter § 2 genannten Beauftragten. Diese Anordnung 
gilt nicht für Mitglieder der Institutsleitung sowie für Sitzungen ':nd 
Ve-rsammlungen gesellschaftlicher Organisationen, die über die Öff
nungszeit hinaus andauern. 

2. Die Benutzung der Hörsäle, Seminar-- und übungsräume ist grundsä tz
lich nur Institutsangehörigen zu Studienzwecken gestattet. 

3. Die Benutzung der Hörsäle usw. zu anderen Zwecken oder durch Per
sonen, die nicht Institutsangehörige sind, ist nur mit Genehmigung 
des Verwaltungsdirektors oder seines Stellvertreters zulässig. 

§ 5 

1. Das Betreten der Gebäude und Anlagen des Pädagogischen Instituts 
ohne Anmeldung ist nur den -Angehörigen des Instituts, Teilnehmern 
an Lehrgängen sowie Personen mit Dienstausweis des Ministeriums für 
Volksbildung oder sonstiger zentraler Staatsorgane gestattet. 

2. Personen, die nicht Angehörige des Pädagogischen Instituts bzw. der 
in Abs. 1 genannten Einrichtungen sind, haben s1ch beim Pförtner 
oder in der Hausverwaltung bzw . beim Hausmeister anzumelden. 

§ 6 

1. Beim Betreten und -Verlassen der Institutsgebäude haben die An-
gehörigen des Instituts dem Aufsichtspersonal ihren Dienst- bzw. Stu
dentenausweis auf Verlangen vorzuzeigen. 

§ 7 

1. Für bestimmte Institutsgebäude bzw. Einrichtungen kann durch den 
Direktor festgelegt werden, dafj beim Verlassen des Gebäudes Akten
taschen, Koffer und dergleichen dem Aufsichtspersonal auf Verlangen 
geöffnet vorzuzeigen sind. 

2. Akten und dienstliche Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zu
stimmung durch die Direktoren oder den zuständigen Fachrichtungs
bzw. Lehrstuhlleiter mitgenommen werden. 

3. Die Entfernung von volkseigenem beweglichen Sachvermögen und 
Materialien aller Art aus dem Institutsbereich ist nur bei Vorweisen 
eines vom Verwaltungsdirektor ausgefertigten Warenpassierscheins zu
lässig. 

4. Die Ausleihe von volkseigenem beweglichen Sachvermögen, wie Appa
rate, Instrumente, Geräte und andere Einrichtungsgegenstände, für 
Zwecke der privaten Benutzung ist grundsätzlich nicht gestattet. Für 
die Ausleihe von Büchern gilt die Bibliotheksordnung. 

§ 8 

Kinder dürfen die Dienstgebäude ohne Begleitung Erwachsener nicht be
treten. 

§ 9 
Das Mitbringen von Hunden in die Dienstgebäude ist nicht gestattet. 
Diese Regelung bezieht sich nicht auf Blindenführhunde. 

§ 10 
1. Die Garderobengegenstände, jedoch keine Gepäckstücke oder Wert

gegenstände, können in den dafür vorgesehenen Räumen bzw. Ein
richtungen abgelegt werden. Eine Haftung wird nicht übernommen. 

2. Fahrräder, Motorräder und Kraftfahrzeuge sind an den von der Haus
verwaltung bzw. örtlichen Verwaltungsleitung bezeichneten Plätzen ab
zustellen. Der Parkplatz zum Lehrgebäude Wigardstrafje befindet sich 
Eür alle Kraftfahrzeuge auf der linken Strafjenseite der Archivstraf!e 
zwischen Wigardstraf!e und Dr.-Rudolf-Friedrichs-Ufer. Fahrräder sind 
im Radkeller des Studentenwohnheimes unterzustellen. Eine Haftung 
für Verlust oder Beschädigung übernimmt das Institut nicht. 

§ 11 

1. Funkräume und Werkstätten dürfen von Unbefugten nicht betreten 
werden. 

2. Die technischen Anlagen in den Dienstgebäuden (Aufzüge, elektrische 
Wandtafel- und Verdunkelungsanlagen, Heizungs- und elektrische Kraft-
· anlagen sowie Fern!'prech-, Alarm-, Funk- und Uhrenanlagen) dürfen 
nur von den vom Verwaltungsdirektor beauftragten Personen bedient 
und irrstandgehalten werden. 

§ 12 
Fundgegenstände sind unverzüglich abzugeben. Sie werden von der Haus
verwaltung entgegengenommen. 

IV. Wartung und Pflege der Dienstgebäude 

§ 13 
Die Räume, Einrichtungen und Arbeitsgeräte sind als Volkseigentum vor 
jeder Beschädigung zu bewahren. Das gilt auch für Griinanlagen im In
stitutsbereich. 

§ 14 
Das Anbringen von Aushängen, Benachrichtigungen, Mitteilungen, Zetteln 
usw. auf!erhalb der dafür vorgesehenen Anschlagbretter der Institutsleitung 
oder der gesellschaftlichen Organisationen ist nur mit Genehmigung des 
Hausverantwortlichen gestattet. Die Genehmigung des Aushanges ist durch 
Aufdruck des Dienststempels und Signums kenntlich zu machen. 

§ 15 
Fiir die Beflag;gung der Dienstgebäude laut Anovdnung ist die Hausver
waltung h2lw~ der Hausmeister verantwortlich. 

§ 16 
Zur Verhütung von Bränden ist die Benutzung elektrischer Koch- und 
Heizgeräte verboten. 
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Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Brandschutzverantwortlichen. 
Weiter ist .das behelfsmäflige Verlegen von elektrischen Leitungen, Flicken 
von Sicherungen ~usw. verboten. 

Die Bestimmungen der Brandschutzordnung sind strengstens zu beachten. 

§ 17 

1. Geöffnete Fenster sind sorgfältig zu sichern und beim Verlassen der 
Räume zu schlieflen. 

2. In die Papierkörbe dürfen zwecks Altstoffverwertung nur ei~wan.dfreie 
Papierabfälle geworfen werden. Obst- und Speisereste, Rasierk.~mgen, 
Glasabfälle usw. gehören in die Abfalleimer in den To!lettenraumen. 

§ 18 

Veränderungen in der Einrichtung der einzelnen Gebäude und Räumlich
keiten dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Abteilung Allgemeine 
Verwaltung durchgeführt werden. 

§ 19 

Im Interesse der Mitarbeiter und Benutzer der Einrichtungen des Instituts 
sowie zur Gewährleistung der Sicherheit ist das Rauchen in den Hörsälen, 
den Seminar- und Übungsräumen, auf den Gängen und Treppen der ln
stitutsgebäude, in den Lesesälen der Bibliothek sow!e vor den .. Gebäude
eingängen nicht gestattet. Der Direktor oder die mit der Ausubun~g des 
Hausrechts beauftragten Mitarbeiter des Instituts können, sofern geeignete 
räumliche Möglichkeiten gegeben sind, das Rauchverbot für bestimmte 
Räume aufheben. 
Diese Räume sind in jedem Gebäude durch Aushang bekanntzugeben. 

§ 20 

1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig Schaden an Gebäuden, Anlagen, Ein
richtungsgegenständen und Arbeitsgeräten verur~acht, o~e~ durch sein 
Verschulden das Volkseigentum in anderer Weise schadigt, hat den 
Schaden zu ersetzen. 

2. Jeder InstitutsangehÖrige ist verpflichtet, einen festgestel.lten Schaden 
sofort der jeweiligen Hausverwaltung bzw. dem Hausmeister zu mel
den und im Interesse der Erhaltung des Volkseigentums nach bestem 
Wissen an der Aufklärung der Schadensursache mitzuhelfen. 

§ 21 

1. Jedem Mitarbeiter des Instituts wird der Zimmerschlüssel . se_ines Ar
beitsraumes für die Dauer seine Tätigkeit im Institut langfristig ~egen 
Quittungsleistung im Schlüsselbuch der Hausverw~ltung ausgeliehen. 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Schlusse! unaufgefordert 
zurückzugeben. 

2. Zweitschlüssel befinden sich in der Hausverwaltung und werden den 
Reinigungsfrauen zum Säubern der Zimmer. ausgehän~igt. An andere 
Institutsangehörige dürfen Schlüssel nur mit Genehmigung der Ver
waltungsleitung und unter entsprechender Kontrolle ausgegeben werden. 

3. Der Verwaltungsdirektor kann im Einvernehmen mit dem ]ewei1lgen 
Leiter eines Verantwortungsbereiches festlegen, dafl der Ein- und Aus
gang der Schlüssel in einem Schlüsselbuch unter Angabe der Uhrzeit 
eingetragen wird. 

4. Für die Aufbewahrung von Schlüsseln für Panzer- und Stahlschränke 
sowie für Siegelzimmer gelten besondere Bestimmungen. 

5. Der Verlust von Schlüsseln für den Dienstgebrauch ist sofort der Ab
teilung Allgemeine Verwaltung oder der Hausverwaltung zu melden. 
Für den durch Vei'lust oder die schuldhafte Beschädigung eines Schlüs
sels oder Schlosses entstandenen Schaden haftet der Schlüsselinhaber. 
Werden dadurch Veränderungen an den Schlössern notwendig, so gehen 
die Kosten gleichfalls zu Lasten des Schlüsselinhabers. 

§ 22 
. Für den erforderlichen Verschlufl der Hörsäle, Seminar-- und Übungsräume 

ist die jeweilige Hausverwaltung oder der Hausmeister, für den der Ar
beitsräume der Schlüsselinhaber verantwortlich. 

§ 23 
Beim Verlassen der Dienstgebäude sind wertvolle Materialien, Instrumente 
und Arbeitsunterlagen unter Verschlufl zu nehmen. 

§ 24 

Der. vorbeugende Brandschutz obliegt dem Brandschutzverantwortlichen 
und den von der Institutsleitung bestimmten Brandschutzhelfern. Sie üben 
ihre Tätigkeit auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes zum 
Schutze vor Brandgefahren vom 18. 1. 1956 (GB!., Teil I, S. 110) aus. Beim 
vorbeugenden Brandschutz und im Gefahrenfalle haben sie das Recht, 
Weisungen zu erteilen. 

V. Schlufjbestimmungen 

§ 25 

Angehörige des Pädagogischen Instituts, die die Hausordnung verletzen 
oder sich in den Räumen des Instituts ungehörig verhalten, werden 
disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Personen, die sich ohne gül
tigen Ausweis bzw. Anmeldung gern. § 5 in den Institutsräumen auf
halten oder die sonst gegen die Uausordnung verstoflen. sind aus den 
Institutsgebäuden und -anlagen zu weisen. 

§ 26 
1. Auszüge aus der Hausordnung (insbesondere zu den Bestimmungen 

der §§ 4, 5, 6, 7, ' 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20 und 25) sind an geeigneten 
Stellen innerhalb des Institutsgebäudes auszuhängen. 

2. Jedem Angehörigen des Lehrkörpers, jedem Arbeiter und Angestellten 
ist bei Beginn seiner Tätigkeit die Hausordnung bekanntzugeben. 

§ 27 
Diese Hausordnung tritt am 1. 10. 1960 in Kraft. 

gez. Dr. LEHMANN, Direktor 
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Heimordnung 

Unser Arbeiter-und-Bauern-Staat stellt den Studenten neben den Stipendien 
auch Wohnung in den Studentenwohnheimen zur Verfügung. Die Entwick
lung jedes einzelnen Studenten zur sozialistischen Lehrerpersönlichkeit mujj 
auch vom Leben im Wohnheim beeinflu6t werden. Dort hat er aufjerhalb der 
Lehrveranstaltungen am besten Gelegenheit, die Gemeinschaft zu pflegen, 
kameradschaftliche Unterstützung zu üben und Ordnung und Sauberkeit zu • 
halten. Durch gegenseitige Kritik gefördert, soll_ er ein zielbewufjtes Selbst
studium betreiben, aber auch Entspannung und Erholung finden. 

Es ist für jeden Bewohner Pflicht, das Heimkollektiv zu achten, es in seiner 
Arbeit zu unterstützen und das gesellschaftliche Eigentum sorgsam zu pflegen. 
Die Bewohner der Studentenwohnheime des Pädagogischen Institutes Dresden 
geben sich daher die folgende Heimordnung: 

A. Beaufsichtigung und Verwaltung 

1. Die Aufsicht über die Heime obliegt dem Direktor für Studienangelegen
heiten. In seinem Auftrage arbeiten die Heimbetreuer, die aus dem 
Kreise der Lehrkräfte berufen werden und jeweils für ein Objekt ver
antwortlich sind. 

2. Die Seminargruppenbetreuer leiten ihre Gruppe bei der Gestaltung des 
Lebens im Heim an und sind gemeinsam mit den Leitungen der FDJ ver·· 
antwortlich fur das Verhalten der Studenten im Heim. 

3. Die Verwaltung der Wohnheime obliegt dem Verwaltungsdirektor, er 
wird durch den Sachbearbeiter für Heime und Mensa vertreten. 

4. Der von der Verwaltung eingesetzte Wirtschaftsleiter bzw. Hausmeister 
ist für die äufjere und innere Einrichtung des Heimes verantwortlich und 
hat darüber zu wachen, Dabei arbeitet er besonders mit dem Heim
betreuer und dem Heimaktiv zusammen. 

5. Der Direktor, der Direktor für Studienangelegenhelten, der Verwaltungs
direktor und deren Beauftragte sind berechtigt, sämtliche Räume des 
Heimes zu betreten. 

6. Die Einweisung in das Heim erfolgt durch den Direktor für Studi_en
angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der FDJ und dem Sachbearbeiter 
für Heime und Mensa. Eigenmächtige Veränderungen in der Belegung 
der Zimmer sind nicht gestattet. Anträge auf Zimmerwechsel usw. werden 
über die jeweiligen Heimaktive an den Sachbearbeiter für Heime und 
Mensa weitergeleitet. 
Der Auszug aus dem Wohnheim bedarf der Zustimmung des Direktors 
für Studienangelegenheiten. 

7. Die Unterkunftsgebühren (anteilige Bewirtschaftskosten) betragen DM 120,
jährlich und sind . in monatlichen Raten von DM 10,- für die ges~mte 
Dauer des Studiums zu entrichten. Sie werden in der Regel vom Stipen
dium einbehalten. 
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B. Organisierung des Heimkollektivs 
1. Der Interessenvertreter der Heimbewohner ist das FDJ-Heiinaktiv. Es 

wird von der Vollversammlung des Heimes für das laufende Studienjahr 
gewählt. Die Kandidaten werden von den FDJ-Gruppenleitungen der im 
Heim wohnenden Seminargruppen benannt. 

2. Das Heimkollektiv ist verantwortlich für die Ordnung und Sauberkeit im 
Heim. Es wacht darüber, da6 die Studenten ihren fachlichen und gesell
schaftlichen Verpflichtungen nachkommen. Als Interessenvertreter der 
Heimbewohner sorgt es für die Gestaltung der Freizeit durch interessante 
Vorträge, Aussprachen, Kulturarbende u . a. 
Das Heimaktiv arbeitet nach einem festen Arbeitsplan und stützt sich 
bei seiner gesamten Tätigkeit auf die Hinweise, Vorschläge und Initiative 
aller Heimbewohner. Es ist berechtigt, bei Verstöfjen gegen die Heim
ordnung erzieherische Mafjnahmen zu beschlie6en und durchzusetzen. Das 
Heimaktiv legt regelmäfjig Rechenschaft vor den Studenten über die von 
ihm geleistete Arbeit ab. 
Es untersteht der Zentralen Hochschulgruppenleitung der FDJ und wird 
von ihr und dem bei der ZHSGL bestehenden Zentralen Heimaktiv an
geleitet. 

- 3. Der Leiter des Heimaktivs ist der Heimälteste. Er soll in der Regel diese 
Funktion nicht länger als ein Jahr ausüben. Der Heimälteste wird von 
den Heimbewohnern gewählt und von der ZHSGL der FDJ bestätigt. 

4. Jeweils für die Dauer eines Semesters stellt das Heimaktiv einen Wach
plan entsprechend den besonderen Verhältnissen in den einzelnen Wohn
heimen auf und ist für die Sichet·stellung des Wachdienstes verantwort
lich. 
Jeder Heimbewohner ist verpflichtet, nach dem aufgestellten Wachplan 
die Wache zu übernehmen und gewissenhaft durchzuführen. 

5. In den Wohnheimen bestehen Heimälteste vom Dienst. Der Heimälteste 
vom Dienst wird aus dem Kreis der Zimmerältesten und der Mitglieder 
des Heimaktivs für jeweils eine Woche bestimmt. 

6. Der Heimälteste vom Dienst ist für die Einhaltung des Tagesablaufes 
nach der Heimordnung verantwortlich. Er kontrolliert die Sauberkeit der 
Wohneinheiten in Zusammenarbeit mit der Hygienekommission und die 
Tätigkeit der Wache entsprechend der vom Heimaktiv festgelegten Wach
ordnung. Täglich meldet er die Krankheitsfälle der Schwester des Instituts. 

7. Für jede Wohneinheit wi.rd von den Bewohnern ein Zimmerältester ge
wählt, der für das Einhalten· der Heimordnung und Hausordnung in der 
Wohnungseinheit verantwortlich ist. Er sorgt für die Meldung von Krank
heitsfällen an den Heimältesten vom Dienst. 

8. Das Heimaktiv sorgt für die Aufstellung einer Hygienekommission, die 
sich aus den Gesundheitshelfern des Wohnheimes zusammensetzt. Sie 
kümmert sich vor allem um die Sauberkeit im Wohnheim und hat das 
Recht, Studenten, die gegen die Grundsätze der Hygiene und Ordnung 
verstofjen, · sofort zur Verantwortung zu ziehen. Die Gesundheitshelfer 
werden mindestens einmal im Semester von der Schwester des Instituts 
an9eleitet. 
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9. In den Wohnheimen mit Verpflegung sind die Studenten verpflichtet, an 
dieser teilzunehmen. In diesen Heimen werden Vertreter für die Küchen
kommission benannt. Sie stellen mit der Wirtschaftsleitung den Speise
plan auf und vertreten die Belange der Studenten in diesen Fragen. Alle 
übrigen Studenten haben die Möglichkeit, ihr Mittagessen in der Mensa 
einzunehmen. 

10. 

11. 

Die Vollversammlung ist das höchste Organ des Heimes. Sie wird vom 
Heimkollektiv oder auf Antrag der Mehrheit der Heimbewohner ein
berufen und findet mindestens jeden zweiten Monat statt. 
In den Ferienzeiten oder bei längerer Abwesenheit der Heimbewohner 
während des Ernteeinsatzes, bei Praktika · usw., werden die freien 
Wohnheimplätze zur Unterbringung der Fernstudenten benötigt. Die 
Heimbewohner haben deshalb vor Verlassen der Wohnheime die Woh~

räume gründlich zu reinigen, ihr Eigentum sicher zu verwahren und die 
Decken abzugeben. 

.'·i. 

C. Erhaltung und Pflege des Inventars 

1. Die Ausstattung der einzelnen Räume wird durch Inventarverzeichnisse 
nachgewiesen und darf ohne Zustimmung des Wirtschaftsleiters bzw. 
Reismeisters nicht verändert werden. · 

2. Bei der Einweisung übernehmen die Bewohner der Wohnungseinheiten 
verantwortlich das Inventar. 

3. Schäden am Inventar oder am Gebäude sind dem Hausmeister sofort mit
zuteilen. 

4. Für Beschädigungen haftet der einzelne Heimbewohner, gegebenenfalls 
werden die Bewohner des Zimmers, der Etage oder des ganzen Wohn
heimes zur gemeinsamen Haftung herange~ogen. 

5. Die Bewohner sind nicht berechtigt, eigenmächtig Reparaturen bzw. Ver
änderungen an Einrichtungsgegenständen bzw. an den elektrischen, sani
tären und anderen Anlagen vorzunehmen. 

6. Die Wände dürfen nicht durch Nägel, Rei[Jzwecken usw. beschädigt wer
den. Das Anbringen von Bildern, Wandschmuck usw. erfolgt nach Möq· 
lichkeit unter Kontrolle und mit Hilfe des Hausmeisters oder anderer 
Fachleute. 

D. Allgemeine Ordnung 

1. Um ein ungestörtes Selbststud.ium zu gewährleisten, wird in der Haus-
ordnung des Wohnheimes die tägliche Arbeitszeit festgelegt. . 

2. Zwischen 22.00 und 5.30 Uhr hat sich jeder Bewohner · so zu verhalten, 
da6 die Nachtruhe gewährleistet ist. 

3. Hausfremde Personen haben sich bei der Wache an- und abzumelden. 
Sie müssen. spätestens um 22.30 Uhr das Viohnheim verlassen haber.. 
Eine Übernachtung von Gästen im Wohnheim ist nicht möglich. 

4. Die Wohneinheiten sind täglich zu säubern. Vor Verlassen der Unter
künfte sind die Betten zu ordnen und private Gegenstände wegzuräumen. 
Die Sauberhaltung aller anderen Räume übernimmt das Reinigungs
personal. 

5. Die Heimbewohner unterstützen den Wirtschaftsleiter bzw. Hausmeister 
bei au[Jerplanmä[Jigen bzw. kurzfristigen Arbeitsaufgaben (wie z. B. 
Brennstoffeinlagerung usw.). Der Einsatz der Studenten wird vom Heim
ältesten bzw. vom Heimältesten vom Dien~t geregelt. 

6. Beim Verbrauch von Strom, Gas und Wasser ist Sparsamkeit geboten. 
In Wohn- und Schlafräumen dürfen aus Gründen ,des vorbeugenden 
Brandschutzes keine elektrischen Heizöfen, Kocher, Bügeleisen und Tauch
sieder usw. benutzt werden. 

7. Die Inbetriebnahme anderer privater elektrischer Geräte (außer Rasier
apparaten) ist nur nach Zustimmung des Sachbearbeiters für Heime und 
Mensa gestattet. Die Genehmigung zur Aufstellung privater Rundfunk· 
geräte wird erteilt, wenn sie ordnungsgemä[J bei der Deutschen Post 
gemeldet und Rundfunkgebühr entrichtet wird. 

8. Das Kochen, Waschen, Trocknen und Bügeln darf nur in den dafür vor-
gesehenen Räumen erfolgen. · · 

9. Die Speisen werden gr-undsätzlich nur im Speisesaal eingenommen. Ge
schirr des Instituts darf nicht mit in die Wohnräume genommen werqen. 

10. Fahrräder dürfen nur in den dafür bestimmten Unterstellungsmöglich
keiten aufbewahrt werden. 

11. Wertsachen sind stets unter Verschlu[J zu halten. 

12. Das Verhalten bei Bränden und· Katastrophenfällen wird durch die Brand
schutzordnung bestimmt. 

13. Die Hausordnungen der einzelnen Heime gelten als Anhang zur vor
liegenden Heimordnung. Ihre Einhaltung ist verbindlich. 

gez. LEHMAmt Direktor 

gez. BETHGE, Sekretär der ZHSGL der FDJ 

- Ab s c h r i f t -

Anweisung Nr. 56 des Staatssekretariats für Hochschulen 

Disziplinarordnung 
für Studierende der Universitäten und Hochschulen 

Der friedliche Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik stellt den 
Universitäten und Hochschulen die gro[Je Aufgabe, die Studierenc;len zu 
wissenschaftlich qualifizierten und allseitig gebildeten Persönlichkeiten mit 
einem hohen demokratischen Staatsbewu[Jtsein zu erziehen. Dies verpflichtet 
die Studierenden zu einer mustergültigen Studien,disziplin, zur Achtung der 
Würde und des Anseheris der Universität (Hochschule) sowie der Sitte und 
Ordnung des akademischen Lebens. 

§ 1 . 

Alle Studierenden sind zur Wahrung der gesetzlichen Ordnung der Deutschen 
Demokratischen Republik, zur Einhaltung · der Studiendisziplin, zur Achtung 
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der Würde und des Ansehens der u"niversität (Hochschule) sowie der Sitte 
und Ordnung des akademischen Lebens verpflichtet. Studierende, die gegen 
diese Pflicht verstofjen, machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, das 
entsprechend den nachstehenden Vorschriften geahndet 'wird. 

Disziplinarverstölje 

§· 2 

Als Disziplinarvergehen gelten insbesondere Handlungen, die 
a) schwere Verstöfje gegen die Gesetze und Verordnungen der Deutschen 

Demokratischen Republik darstellen, 
b) Anweisungen der Universitäts(Hochschul-)organe verletzen, 
c) gröblich gegen die Studiendisziplin verstofjen, 
d) das Ansehen der Universität (Hochschule) durch unmoralisches, ehr

loses oder taktloses Verhalten gegenüber Angehörigen der Universität 
(Hochschule) oder in der Öffentlichkeit schädigen, wenn sie nach Art 
des Einzelfalles als Disziplinarvergehen anzusehen sind. 

Disziplinarmaljnahmen 

§ .'3 

(1) Als Disziplinarstrafen werden verhängt: 

a) Verwarnung - mündlich -, 
b) V erweis - schriftlich -, 
c) strenger Verweis, verbunden mit der Androhung oder Verweisung von 

der Universität oder Hochschule, 
d) zeitweiliger Ausschlufj vom Studium an allen Universitäten und Hoch

schulen der DDR (Relegation). 

(2) Im Zusammenhang mit der Verhängung der Disziplinarstrafen kann der 
Rektor über teilweisen oder vollen Stipendienentzug verfügen. 

Disziplinarverfahren 

§ 4 
(1) Disziplinarmafjnahmen werden vom Disziplinarausschufj verfügt. Ver

warnung, Verweis und strenger Verweis gemäfi § 3 Absatz 1 a) bis c), 
können auch vom Rektor verfügt werden. Der Rektor kann dieses Recht 
auf den Prorektor für Studie.nangelegenheiten übertragen. 
In Fällen, in denen der Betreffende unter Verletzung von gesetzlichen 
Bestimmungen der DDR oder von Weisungen der Universitäts- b :z;w . Hoch
schulorgane das Gebiet der DDR verlassen hat, l'ann der Rektor über 
den Ausschlufj vom Studium verfügen. Der 1\usschlufj vom Studium kann 
nach Rückkehr des Studenten vom Staatssekretär für Hochschulwesen 
nach Anhören des Rektors, der den Ausschlu~ ausgesprochen hat, auf
gehoben werden. 

(2) Die rechtskräftige Verurteilung wegen eines Verbrechens sowie die r echts
kräftige Aberkennung · der Ehrenrechte haben den dauernden Ausschlu!j 
vom Studium an allen Universitäten und Hochschulen der Deutschen De-
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mokratischen· Republik ohne weiteres zur Folge. Diese Ma~nahme 1st 
vom Rektor ohne Disziplinarverfahren anzuordnen. 

(3) Das Staatssekretariat für Hochschulwesen kann vor und nach Verhängung 
einer Disziplinarstrafe die Disziplinarbefugnis im einzelnen Fall an sich 
ziehen, längstens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres nach Begehen der 
Verfehlung. Das Staatssekretariat für Hochschulwesen ist an die aus
gesprochene Disziplinarstrafe nicht gebunden. Die Verfügung der Diszi
plinarstrafe und der Mafjnahmen nach § 12, Absatz 4, erfolgt nach An
hören des Rektors. Das gleiche Recht das das zuständige Fachministerium 
bei Angehörigen von Hochschulen, die ihm direkt unterstellt sind. 

§ 5 

(1) Der Disziplinarausschufj besteht aus 

1. dem Rektor als Vorsitzenden, 

2. einem vom Senat für ein Jahr zu wählenden Professor als stellver·· 
tretenden Vorsitzenden, 

3. dem Prorektor für Studienangelegenheiten, 

4. einem von der FDJ-Hochschulgruppe für ein Jahr zu ernennenden Ver
treter der Studentenschaft, 

5. einem von der Betriebsgewerkschaftsleitung für ein Jahr zu ernennen
den Mitglied des Lehrkörpers als Vertreter der Gewerkschaft Wissen
schaft, 

6. dem zuständigen Dekan oder Fachrichtungsleiter, 

7. dem zuständigen Seminargruppensekretär. 

(2) Der Disziplinarausschufj entscheidet durch Mehrheitsbeschlufj. Bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmen
enthaltung ist nicht möglich. Der Disziplinarausschufj ist beschlufjfähig, 
wenn mindestens fünf Mitglieder bzw. deren Vertreter anwesend sind. 
Es müssen jedoch in jedem Falle der Rektor und der Prorektor für Stu
dienangelegenheiten bzw. ihre Vertreter an der Verhandlung teilnehmen. 

(3) Zur ·schnellen Durchführung des Verfahrens auch bei Verhinderung eines 
Mitgliedes werden 

1. für den stellvertretenden Vorsitzenden ein, für den Prorektor für 
Studienangelegenheiten zwei Mitglieder des Lehrkörpers jeweils auf 
ein Jahr als Vertreter vom Senat gewählt, J 

2. für den Vertreter der Studentenschaft von der FDJ-Hochschulgruppe 
und für den Ver treter der Gewerkschaft von der Betriebsge~erkschafts
leitung je ein Vertreter benannt. 

Der jeweilige Dekan oder Fachrichtungsleiter wird von seinem Vertreter 
im Amt, der Seminargruppensekretär von einem anderen Mitglied der 
Seminargruppe vertreten. 

§ 6 

Wird von einem Mitglied des Lehrkörpers, dem Verwaltungsdirektor oder 
der Hochschulgruppe einer demokratischen Organisation ein Disziplinarver-
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fahren unter Angabe von Gründen beantragt oder werden Tatsachen bekannt, 
die darauf hindeuten, dafj ein Student einen Disziplinarverstofj begangen 
hat, so hat der Prorektor für Studienangelegenheiten den Sachverhalt zu er
mitteln. 

§ 7 
(1) Der Prorektor für Studienangelegenheiten hat unverzüglich alle zur Er

mittlung des Sachverhalts zweckdienlichen Mafjnahmen zu treffen. Hierbei 
ist der einer Pflichtverletzung Verdächtige zu hören. Kann dieser sich nicht 
sogleich mündlich äufjern oder erscheint er auf eine Einladung nicht, 
so ist er aufzufordern, in einer angemessenen Frist seine Einwände münd
lich oder schriftlich vorzubringen. 

(2) Der Antragsteller sowie der Dekan bzw. der Fachrichtungsleiter sind 
von der Einleitung der Ermittlungen zu verständigen. 

(3) Nach Abschlufj der Ermittlungen ist dem Rektor das für die Durchführung 
des Verfahrens erforderliche Untersuchungsmaterial zu übergeben. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist grundsätzlich innerhalb eines Monats seit 
Übergabe des Ermittlungsergebnisses an den Rektor abzuschliefjen. 

§ 8 

(1) Ist der Student nach dem Ergebnis der Ermittlungen eines Disziplinar
vergehens hinreichend verdächtig, so verfügt der Rektor die Eröffnung 
des Disziplinarverfahrens. 
Hält der Rektor nach dem Ergebnis der Ermittlungen den Sachverhalt 
für genügend geklärt und eine der in § 3 (1) a) bis c) aufgeführten 
Strafen für ausreichend, so verhängt er diese ohne Eröffnung eines 
Disziplinarverfahrens. 

(2) Gibt der ermittelte Sachverhalt keinen Grund zur Eröffnung des Diszi
plinarverfahrens, so teilt der Rektor dem Prorektor für Studienangelegen
heiten und, wenn ein Disziplinarverfahren beantragt war, dem Antrag
steller . unter kurzer Begründung mit, dafj ein Verfahren nicht eröffnet 
wird. 

(3) In besonderen Fällen kann der Rektor ohne ein besonders Ermittlungs
verfahren sofort das Disziplinarverfahren eröffnen. 

§ 9 

(1) Nach der Eröffnung des Verfahrens ist durch den Vorsitzenden unver~üg
lich der Termin zur Verhandlung anzuberaumen und der Beschuldigte 
durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbescheinigung zu laden. 

(2) Erscheint der Beschuldigte zum festgesetzten Termin nicht, so ist unver
züglich ein neuer Termin anzuberaumen. Erscheint er auch zum Wieder
holungstermin ohne triftige Entschuldigungsgründe nicht, so kann ohne 
ihn verhandelt und entschieden werden. Der Beschuldigte ist hierauf in 
der zweiten Ladung hinzuweisen. 

(3) In Fällen, in denen der Beschuldigte unter Verletzung von gesetzlichen 
Bestimmungen der DDR oder vön Weisungen der Universitäts- bzw. Hoch
schulorgane das Gebiet der DDR verlassen hat, brauchen die nach Abs. 1 
und 2 vorgesehenen Ladungen nicht abgesandt zu werden. 
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§ 1ö 
(1) Die mündlic~e Verhandlung wird vom Vorsitzenden des Disziplinaraus

schusses geleitet. Uber den Gang der Verhandlung ist ein Protokoll z u 
führen. 

(2) Der Beschuldigte kann einen Angehörigen der Universität (Hochsclmie) 
als Beistand wählen. 

(3) Der . Vorsitzende des Disziplinarausschusses kann Zeugen laden. Der An
tragsteller kann an der Verhandlung teilnehmen. 

(4) ~er. Verhandlung können die Universitätsangehörigen beiwohnen. Der 
DISZiplmarausschu? k~n.n die Öffentlichkeit ausschliefjen, wenn dies im 
In.ter:sse der Umversitat, des Beschuldigten oder aus einem sonstigen 
~Ichtigen Grunde erfor~erlic~ ist. Die Beratung des Disziplinarausschusses 
uber die zu treffende DISZiplmarmafjnahme ist geheim. 

(5) Die Entscheidung ist unmittelbar im Anschlufj an die mündliche Verhand
lung unter Angabe der Rechtsmittel zu verkünden und danach schriftlich 
festzulegen. 

~ur ' .Vorber_eit~ng ~iner Beschwerde hat der Betroffene das Recht, Einsicht 
m die schriftlich medergelegten Entscheidungsgründe über die Disziplinar
strafe zu nehmen. 

§ 11 

(1) Über die Disziplinarmafjnahmen ist ein Vermerk in die Personalunter
lagen ?es _s_tudierenden einzutragen. Der Verweis, der strenge Verweis, 
der _zeitweilige oder _dauernde Ausschlufj vom Studium werden in das 
Studienbuch des Studierenden eingetragen. Die Art der öffentlichen Be
kan~tma~hung der Disziplinarmafjnahmen wird, wenn sie vom ·Rektor 
verfugt_smd, von die_sem, sonst vom Prorektor für Studienangelegenheiten 
nach Rucksprache · mit dem Vorsitzenden des Disziplinarausschusses fes~
gelegt. ' -

(2) ~at. ~ich der Bestrafte innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der 
DI~Ziplmarstrafe keiner erneuten Pflichtverletzung schuldig gemacht, so 
pruft _der Rektor nach Ablauf ~er Jahresfrist, ob die Verwarnung, der 
Ver':'ei~ oder der s~renge Verweis aufgehoben werden können. Wird die 
DISZiplmarstrafe aufgehobe_n, ist bei Verweis und strengem Verweis die 
gem~fj Absatz 1 erfolgt~ Emtragung in die Personalunterlagen und in das 
Studienbuch durch Vermc\lten oder Unkenntlichmachung der betreffenden 
Unterla~en .~u l?sch~n . Kann die Aufhebung der Disziplinarstrafe nicht er
folgen, ISt Jahrlieh eme weitere Prüfung vorzunehmen. 

(3) Eine Disziplinarstrafe nach § 3 Absatz 1 d) kann auf A 0 d d 
Rekt f "h . ' - ' n r nung es 
. ors ru estens em Jahr nach Wiederaufnahme des Studiums in den 
m Absatz 1 genannten Unterlagen gelöscht werden, wenn der Bestrafte 
nach Rechtskr~ft der Disziplinarstrafe sich keiner erneuten Pflichtver·· 
letzung schuldig gemacht hat. 

(4) Von allen. Entscheidungen, die den zeitweiligen oder dauernden Ausschlufj 
vom Studmm a~ssJ?rech_e~, ist dem zentralen Organ der staatlichen Ver
waltung, dem die Jeweilige Universität oder Hochschule untersteht eine 
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Ausfertigung zu übersenden. Der zeitweilige oder dauernde Ausschlufl vom 
. Studium ist darüber hinaus allen Universitäten urid Hochschulen der DDR 
schriftlich mitzuteilen. 

§ 12 
(1) Ist gegen den Beschuldigten wegen derselben Angelegenheit ein Straf

verfahren anhängig, so kann ein Disziplinarverfahren zwar eingeleitet, 
mulj aber bis zur Beendigung des Strafverfahrens ausgesetzt werden. 

(2) Ein bereits eingeleitetes Disziplinarverfahren ist auszusetzen, wenn wäh
rend seines Laufes wegen der gleichen Angelegenheit gegen den Be
schuldigten ein Strafverfahren anhängig wird. 

(3) Endet das Strafverfahren mit einem rechtskräftigen Urteil, so sind die tat
sächlichen Feststellungen dieses Urteils für die Entscheidung im Disziplinar
verfahren bindend. Bei rechtskräftiger Verurteilung des Studierenden zu 
einer Freiheitsstrafe kann der Rektor ohne Durchführung eines Disziplinar
verfahrens den Ausschlufj vom Studium verfügen. 

(4) Während des Disziplinarverfahrens und der vorhergehenden Ermittlungen 
und während eines Strafverfahrens kann der Rektor oder in seinem AuF
trage der Prorektor für Studienangelegenheiten dem Beschuldigten die 
Teilnahme am Lehrbetrieb untersagen, das Stipendium ganz oder teil
weise entziehen sowie Hausverbot anordnen. 

§ 13 
(1) Gegen Disziplinarmaljnahmen, die der Rektor gemälj § 3 (1) a) bis c) 

selbständig trifft, können der Betroffene und der Antragsteller gegen die :f 
Nichteröffnung eines Disziplinarverfahrens innerhalb von einer Woche '.::1 
nach Verkündigung der Entscheidung Beschwerde beim Disziplinarausschu!j iJ. 
einlegen. Der Disziplinarausschufj entscheidet endgültig. 

(2) Gegen Entscheidungen, die den zeitweiligen oder dauernden Ausschlufj 
vom Studium anordnen, können der Betroffene und der Antragsteller 
innerhalb einer Woche nach Verkündigung det· Entscheidung Beschwerde 
beim Staatssekretariat für Hochschulwesen einlegen. 

(3) Gehört der Betroffene ·einer Hochschule an, die dem Staatssekretär für 
Hochschulwesen nicht unmittelbar unterstellt ist, so ist die Beschwerde bei 
dem Ministerium oder Staatsekretariat einzulegen, dem die Hochschule 
direkt untersteht. 

(4) Das Staatssekretariat für Hochschulwesen bzw. das zuständige Ministe
rium oder Staatssekretariat entscheiden endgültig. 

(5) Die Beschwerde ist zu begründen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung. 

Schlugbestimmungen 

§ 14 

Die Disziplinarordnung gilt auch für ausländische Staatsbürger. Disziplinar
verfahren gegen Ausländer können nur nach Zustimmung des Staatssekretariats 
für Hochschulwesen eingeleitet werden. Zeitweiliger oder dauernder Ausschlulj 
vom Studium darf · gegen Ausländer nur mit Zustimmung des Staatssekretariats 
für Hochschulwesen verfügt werden. 
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